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Auf einen Blick 
 

 Im ersten Teil dieses Working Papers (AutorInnen: Gerhard Bosch, 

Frederic Hüttenhoff, Claudia Weinkopf) stehen die sozialwissen-

schaftlichen Ergebnisse zur Einhaltung (Compliance) und Durchset-

zung (Enforcement) der Mindestlohnansprüche der Beschäftigten am 

Beispiel des Bauhauptgewerbes, der Fleischwirtschaft sowie des 

Gastgewerbes im Mittelpunkt. Es werden Durchsetzungs- und Kon-

trollstrategien unterschiedlicher Akteure und Institutionen hinsichtlich 

ihrer Wirksamkeit untersucht und bewertet. Im zweiten Teil (AutorIn-

nen: Eva Kocher, Heiner Fechner) werden Ergebnisse der rechtswis-

senschaftlichen Untersuchungen dargestellt, die sich auf juristische 

Transparenz- und Durchsetzungsdefizite sowie Mittel der Durchset-

zung konzentrieren. 

 Internationale Studien zu den Strategien von Kontrollbehörden, die 

für die Kontrolle der Einhaltung von Mindestlöhnen zuständig sind, 

zeigen, dass reaktive Maßnahmen eine größere Bedeutung haben 

als präventive Strategien. Zudem erweist sich ein kooperatives En-

forcement als effektiver als ein getrenntes, indem öffentliche, private 

sowie zivilgesellschaftliche Akteure mit den Kontrollbehörden zu-

sammenarbeiten. Dazu gehört auch eine Einbindung von Branchen-

insider_innen wie Beschäftigten, Interessenvertretungen und Verbän-

den. 

 In Deutschland gestaltet sich gerade im Gastgewerbe und in der 

Fleischwirtschaft eine Kooperation der unterschiedlichen Akteure 

aufgrund der starken Verbreitung von Niedriglöhnen und der schwa-

chen sozialpartnerschaftlichen Strukturen als schwierig. Dagegen 

wurden im Bauhauptgewerbe in Deutschland frühzeitig branchenspe-

zifische Maßnahmen ergriffen, um eine bessere Kontrolle und Einhal-

tung der Lohnstandards zu gewährleisten. 

 Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen und Strukturen sind alle drei 

Untersuchungsbranchen mit ähnlichen Verstößen und Umgehungen 

konfrontiert. Insbesondere unzutreffende Angaben zur Arbeitszeit 

sowie unbezahlte Mehrarbeit (Überstunden, Vor- und Nacharbeiten) 

stellen ein zentrales Einfallstor für Lohnunterschreitungen dar. Dane-

ben erweisen sich auch diverse Abzüge vom Lohn z. B. für „Schlecht-

arbeit“, Arbeitsmaterialien oder Kost und Logis als wiederkehrende 

Probleme. 

 Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) als zuständige Kontrollbe-

hörde in Deutschland hat häufig Probleme bei der Beweisführung von 

Verstößen, weil Betroffene aufgrund von Einschüchterungen oder aus 

Angst um ihren Arbeitsplatz als Zeugen ausfallen. Von den Sozial-
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partnern wird kritisiert, dass die Kooperationsbereitschaft von Seiten 

des Zolls noch zu schwach ausgeprägt ist. Zudem entfalten die Kon-

trollen kaum eine abschreckende Wirkung, weil die Konsequenzen 

oftmals nicht sichtbar sind. Schließlich fordert die FKS nur die fälligen 

Sozialbeiträge ein, während die Beschäftigten individuell ihre Rechte 

geltend machen müssen. 

 Ansatzpunkte für künftige Verbesserungen reichen von der transpa-

renten Klarstellung der Anrechenbarkeit von Leistungen auf den Min-

destlohn („Normalleistung“) über die Verschärfung der Regeln zur Ar-

beitszeiterfassung und Datentransparenz für Arbeitnehmer_innen bis 

hin zur Ausweitung der Auftraggeberhaftung auf den öffentlichen 

Dienst. Zudem könnte die Einführung von Schwerpunktstaatsanwalt-

schaften, die Bereitstellung von mehr Personal für die FKS und 

gleichzeitig verstärkte Kooperationen mit den Sozialpartnern und an-

deren branchenrelevanten Akteuren die Einhaltung und Durchset-

zung von Mindestlöhnen verbessern. 
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Sozialwissenschaftliche Ergebnisse 
 
Gerhard Bosch 

Frederic Hüttenhoff 

Claudia Weinkopf 

 

 

1. Einleitung 
 

Im ersten Teil dieses Working Papers stehen die Ergebnisse der sozial-

wissenschaftlich-empirischen Untersuchung zur Einhaltung (Compli-

ance) und Durchsetzung (Enforcement) von gesetzlich geregelten Min-

destbedingungen zur Entlohnung und der damit verbundenen Frage der 

Arbeitszeiten im Mittelpunkt. Der Fokus wurde auf Lohnansprüche von 

abhängig Beschäftigten gerichtet, die sich aus dem Arbeitnehmer-

Entsendegesetz bzw. dem Mindestlohngesetz ergeben. Unser Ansatz 

folgt Anregungen aus der internationalen Compliance-Forschung wie 

z. B. von Benassi (2011, S. 35), die in ihrem Working Paper für die ILO 

betont, dass mehr Feldforschung zur Implementation von Mindestlöhnen 

notwendig sei: „Qualitative studies would help to identify the country-

specific problems related to implementation and to elaborate more tar-

geted solutions.“ 

Für die Konzentration auf Mindestbedingungen zur Entlohnung 

sprach die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro ab 

Anfang 2015. Angesichts der starken Ausfransung der Löhne im unteren 

Einkommensbereich seit Mitte der 1990er Jahre ist der gesetzliche Min-

destlohn als eine der größten Sozialreformen der Nachkriegszeit anzu-

sehen (Bosch/Weinkopf 2014). Erstmals wurde damit in Deutschland ei-

ne verbindliche Lohnuntergrenze für die gesamte Wirtschaft eingezogen, 

die mit Übergangsfristen für geringere allgemeinverbindliche Tariflöhne 

bis höchstens Ende 2016 bzw. 2017 (und mit wenigen Ausnahmen für 

bestimmte Personengruppen) für alle Branchen und Beschäftigte gilt. 

Aus der Mindestlohnforschung ist bekannt, dass die Einhaltung und 

Akzeptanz von Mindestlöhnen bei Beschäftigten wie auch bei den Un-

ternehmen in starkem Maße davon beeinflusst werden, dass sie in der 

Praxis auch durchgesetzt werden und dass sich hierbei je nach den 

Strukturen und Bedingungen auf der Branchenebene ganz unterschied-

liche Herausforderungen stellen (Benassi 2011, S. 4). Von Bedeutung 

sind zudem die Wechselwirkungen mit dem Tarifsystem und den indust-

riellen Beziehungen. In Deutschland sind die Unterschiede zwischen 

den Branchen z. B. hinsichtlich des gewerkschaftlichen Organisations-

grades der Beschäftigten, der Tarifbindung und des Lohnniveaus sowie 
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der Vertretung durch Betriebs- oder Personalräte besonders ausgeprägt 

(Bosch/Weinkopf 2015a). Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich un-

sere empirische Untersuchung auf drei ausgewählte Branchen, die sich 

u. a. hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit branchenbezogenen Mindestlohn-

regelungen bzw. der „Betroffenheit“ von der Einführung des gesetzlichen 

Mindestlohns sowie ihrer Beschäftigtenstruktur unterscheiden (Bau-

hauptgewerbe, Fleischwirtschaft, Gastgewerbe). 

Es wurden Durchsetzungs- und Kontrollstrategien der Akteure unter-

schiedlicher Institutionen (Tarifpartner, betriebliche Interessenvertre-

ter_innen, staatliche Kontrollinstitutionen wie vor allem die Finanzkon-

trolle Schwarzarbeit, gemeinsame Einrichtungen der Sozialpartner wie 

die Sozialkassen, betroffene Beschäftigte) untersucht und hinsichtlich ih-

rer Wirksamkeit bewertet. Im Anschluss an die bisherigen Erkenntnisse 

der einschlägigen Forschung wurde besonderes Augenmerk auf die Ko-

operation unterschiedlicher Institutionen und Akteure einschließlich Ko-

operationsbarrieren sowie die Ausdifferenzierung der Strategien in prä-

ventive, kurative, kontrollierende und sanktionierende Vorgehensweisen 

gerichtet. Ziel war darüber hinaus, auf der Basis von identifizierten Defi-

ziten bei der Durchsetzung von Mindestlöhnen in Deutschland sowie 

ausgewählten Beispielen erfolgreicher Durchsetzungsstrategien im Aus-

land Vorschläge zur Verbesserung der Durchsetzung von Mindeststan-

dards zur Entlohnung zu entwickeln. 

Der erste Teil dieser Studie ist wie folgt gegliedert: Zunächst be-

schreiben wir die Vorgehensweise und Methodik unserer Untersuchung 

(Abschnitt 2). In Abschnitt 3 werden auf der Basis der umfangreichen in-

ternationalen Forschung und Literatur zu Compliance und Enforcement 

von Mindestlöhnen und anderen Mindeststandards unterschiedliche 

Strategien der Akteure sowie deren Stärken und Schwächen analysiert. 

Anschließend stehen unsere drei Untersuchungsbranchen – Bauhaupt-

gewerbe, Fleischwirtschaft und Gastgewerbe – im Mittelpunkt (Ab-

schnitt 4). In Abschnitt 5 wird die Arbeitsweise der Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit beschrieben, die seit 2004 vorrangig für Mindestlohnkon-

trollen zuständig ist, aber mit anderen Institutionen kooperiert. Erkennt-

nisse zur Art und Verbreitung von Verstößen gegen den Mindestlohn 

aus unseren Interviews mit Expert_innen sowie weiteren Quellen stehen 

in Abschnitt 6 im Mittelpunkt. In Abschnitt 7 werden Ansatzpunkte zur ef-

fektiveren Kontrolle der Mindestlöhne in Deutschland skizziert. Im Fazit 

fassen wir die Erkenntnisse kurz zusammen und geben einen Ausblick 

auf künftige Herausforderungen (Abschnitt 8). 
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2. Untersuchungsbranchen und Methodik 
 

Die Auswahl der Untersuchungsbranchen erfolgte in enger Abstimmung 

mit einem weiteren von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt zu 

„Mindestlöhnen im Ländervergleich“, das unter Leitung von Dr. Irene 

Dingeldey am IAW in Bremen durchgeführt wurde. In diesem Projekt 

wurden die Gebäudereinigung, der Einzelhandel und die Metallindustrie 

in drei Ländern – Deutschland, den Niederlanden und Österreich – un-

tersucht (Dingeldey/Kathmann 2017). In unserem Projekt sollten insbe-

sondere Branchen vertreten sein, in denen Beschäftigungsformen mit 

hohen Niedriglohnanteilen und geringer Verhandlungsmacht der Be-

schäftigten wie insbesondere Minijobs, Werkverträge, Scheinselbständi-

ge und entsandte Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa eine besonde-

re Rolle spielen. 

Als Untersuchungsbranchen wurden das Bauhauptgewerbe (vor al-

lem Hoch- und Tiefbau), die Fleischwirtschaft (Schlachten und Fleisch-

verarbeitung, ohne Fleischerhandwerk) und das Gastgewerbe ausge-

wählt. Für das Bauhauptgewerbe sprach, dass in dieser Branche bereits 

seit 1997 branchenbezogene Mindestlöhne gelten und es vor allem mit 

den gemeinsamen Sozialkassen der Sozialpartner über eine Reihe von 

Institutionen und Mechanismen verfügt, die darauf abzielen, Compliance 

und Enforcement von Mindeststandards zu erhöhen. Das Gastgewerbe 

wurde ausgewählt, weil es vor der Einführung des gesetzlichen Mindest-

lohns zu den Branchen mit dem höchsten Anteil von Beschäftigten mit 

Stundenlöhnen von unter 8,50 Euro gehörte. Im Unterschied zum Bau-

gewerbe arbeiten im Gastgewerbe mehrheitlich Frauen – und zwar häu-

fig in Teilzeitarbeit und Minijobs. Die Fleischwirtschaft wurde einbezo-

gen, weil die Branche seit Jahren wegen besonders niedriger Löhne und 

schlechter Arbeitsbedingungen unter Kritik steht, es den Tarifpartnern 

aber im Jahr 2013 endlich gelungen ist, einen branchenbezogenen Min-

destlohns zu vereinbaren. 

Methodisch stützte sich unsere Untersuchung neben umfangreichen 

Presse- und Internetrecherchen vorrangig auf qualitative Interviews mit 

Expert_innen (Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Betriebsräte, Ma-

nagement, Personalabteilungen, Sozialkassen, Zoll, Beratungsstellen 

(z. B. Faire Mobilität), Deutsche Rentenversicherung etc.). Insgesamt 

wurden rund 50 Interviews mit 75 Expert_innen geführt. Diese wurden 

transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Darüber hinaus haben 

wir an diversen einschlägigen Tagungen und Workshops teilgenommen 

und dabei viele zusätzliche (Hintergrund-)Gespräche vor allem, aber 

nicht ausschließlich mit Gewerkschaftsvertreter_innen und Betriebs-

rät_innen geführt. 
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3. Stand der sozialwissenschaftlichen 
Forschung zur Kontrolle und Durchsetzung 
von Mindeststandards 

 

Ein Vergleich der unterschiedlichen Strategien der Kontrollbehörden in 

mehreren Ländern der EU hat gezeigt, dass reaktive Strategien, also 

Kontrollen, die durch konkrete Beschwerden ausgelöst werden, und Ab-

schreckung durch Kontrollen und Strafen eine erheblich größere Bedeu-

tung als präventive Strategien haben. Bei den Kontrollen scheinen sekt-

orale Ansätze zu überwiegen, da sie die Konzentration auf branchenty-

pische Regelverletzungen ermöglichen (ILO 2013, S. 28). Neben der 

Einzelfallkontrolle ist eine hohe öffentliche Sichtbarkeit zur Abschre-

ckung beabsichtigt. Dabei werden die Medien genutzt und auch „blame 

and shame“-Kampagnen mit direkter Namensnennung einzelner Firmen 

praktiziert wie z. B. seit einigen Jahren im Vereinigten Königreich. Die 

Kontrollen sollen durch branchenspezifische Auflagen wie Ausweispflicht 

und Registrierung aller Beschäftigten auf Baustellen (Spanien, Italien, 

Norwegen, Polen) oder auch bei Frisören und in Gaststätten (z. B. in 

Schweden) oder durch elektronische Zeitmessung (in Griechenland 

durch eine Auflage der Troika) verstärkt werden (ILO 2013, S. 30 ff.). 

Die abschreckende Wirkung der Sanktionen kann deutlich erhöht wer-

den, wenn die Strafe mit der Zahl der Beschäftigten und der Arbeitstage 

multipliziert wird (wie etwa in Italien) (ILO 2013, S. 41 ff.). 

Die präventiven Ansätze umfassen Anreize zur Regeltreue (z. B. 

Dienstleistungsschecks für haushaltsbezogene Tätigkeiten in Belgien), 

bürokratische Erleichterungen (wie Amnestie-Regelungen bei der For-

malisierung illegaler Beschäftigung in Italien), die Erleichterung der Le-

galisierung der Beschäftigung von Migranten/innen sowie Informations-

kampagnen und Kooperationsvereinbarungen mit den Sozialpartnern, 

die ihre Mitglieder über die Risiken von Regelverletzungen informieren 

(ILO 2013, S. 39 f. und S. 52 ff.). Die Berichte des ILO-Projektes „Labour 

Administration, Labour Inspection and Occupational Safety and Health 

Branch“ (LABADMIN/OSH) sowie die anderen einschlägigen Studien 

verweisen darauf, dass unterschiedliche Akteure an der Kontrolle und 

Durchsetzung von Mindeststandards beteiligt sein können: 

 Die staatliche Ebene mit eigenen Kontrollbehörden, die unmittelbare 

Befugnisse bei der Kontrolle von Mindestarbeitsbedingungen, aber 

auch Spielraum für präventive Strategien haben und personell auch 

ausreichend ausgestattet sein müssen. 

 Die Sozialpartner, die alleine oder gemeinsam nationale oder bran-

chenbezogene Strategien der Information, Beratung und Schlichtung 

bei Beschwerden (Bauwirtschaft in den Niederlanden; vgl. Bosch 
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et al. 2011, S. 132 f.) entwickeln oder sogar gemeinsame Kontrollen 

wie in der Schweizer Bauwirtschaft (Lutz 2018) durchführen können. 

 Die betrieblichen Interessenvertretungen, die wie die Betriebs- und 

Personalräte in Deutschland den gesetzlichen Auftrag zur Kontrolle 

der Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Tarifverträgen haben, und 

diesem Auftrag durch z. T. starke Mitbestimmungsrechte nachkom-

men können. 

 Die Beschäftigten, die aus dem Arbeitsvertrag, aus Gesetzen oder 

Tarifverträgen individuelle Rechte haben und über unterschiedliche 

Wege (individueller Rechtsweg, Vertretung durch betriebliche Inte-

ressenvertretung und Gewerkschaften) versuchen können, ihre An-

sprüche durchzusetzen. 

 

Die genannten Akteure können mehr oder weniger unabhängig vonei-

nander agieren oder aber kooperieren. Williams/Lansky (2013, S. 69) 

plädieren für eine enge Kooperation der staatlichen Kontrollbehörden mit 

unterschiedlichen Akteuren – insbesondere mit den Sozialpartnern und 

den betrieblichen Interessenvertretungen, wofür es auch viele Beispiele 

gibt (Benassi 2011; Bignami et al. 2013; ILO 2013). Den Beschäftigten, 

die aus meist berechtigter Sorge um ihren Arbeitsplatz davor zurück 

schrecken, sich direkt bei ihrem Arbeitgeber zu beschweren, können al-

ternative Beschwerdewege geboten werden wie etwa Hotlines für Be-

schwerden über Mindestlohnverstöße im Vereinigten Königreich und in 

Deutschland. Allerdings muss dabei Anonymität zugesichert werden und 

es sollte eine ausreichend lange Frist geben, um vorenthaltene Ansprü-

che geltend zu machen. Zur Koordination auf der nationalen Ebene 

kommt inzwischen die Koordination vor allem der staatlichen Kontrollin-

stitutionen auf internationaler Ebene hinzu, die mit der Europäisierung 

der Arbeitsmärkte immer wichtiger wird. 

Die empirischen Untersuchungen zu Compliance-Strategien kommen 

alle zum Ergebnis, dass kooperatives Enforcement erheblich effektiver 

ist als getrenntes oder unkoordiniertes (z. B. ILO 2013). Allerdings sind 

die Bedingungen dafür nicht überall gegeben, so dass sich die Enforce-

ment-Strategien je nach Branche deutlich unterscheiden können. Wie 

wir aus der vergleichenden Mindestlohnforschung wissen, liegen die 

Gründe hierfür in länderspezifischen Traditionen sowie in der unter-

schiedlichen Stärke der Sozialpartnerschaft auf betrieblicher, Branchen- 

und nationaler Ebene (Grimshaw/Bosch 2013). In Ländern mit fast uni-

verseller gewerkschaftlicher Interessenvertretung auf betrieblicher Ebe-

ne wie z. B. Schweden und starken Mitbestimmungsrechten spielt die 

betriebliche Kontrolle durch Gewerkschaften die entscheidende Rolle. 

Die Gewerkschaften sind dadurch in der Lage, aus eigener Kraft wir-



KONTROLLE UND DURCHSETZUNG VON MINDESTARBEITSBEDINGUNGEN | 11 

 

kungsvolle Lohnuntergrenzen auszuhandeln und ein gesetzlicher Min-

destlohn mit staatlicher Durchsetzungsmacht im Rücken erübrigt sich. 

Diesen Fall nennen wir „autonome Kontrolle“. Allerdings kommt auch 

dieses System zur Abwehr krimineller Aktivitäten nicht ohne staatliche 

Kontrollen der Steuerhinterziehung und des Sozialversicherungsbetrugs 

aus (Bosch/Weinkopf 2015b). 

Der Kontrastfall ist die weitgehende Abwesenheit wirkungsvoller ge-

werkschaftlicher oder institutionalisierter betrieblicher Interessenvertre-

tungen (Betriebsräte), so dass der Staat in der Kontrolle weitgehend auf 

sich allein gestellt ist. Mangels einer ausreichenden Vernetzung mit an-

deren Institutionen sollte der Staat mit starken Rechten ausgestattet 

sein. Wir nennen diesen Fall die „isolierte staatliche Kontrolle“, die pro-

aktiv (UK) oder auch eher passiv (USA) sein kann. Die meisten europäi-

schen Länder fallen in die Kategorie der „gemischten Kontrollsysteme“ 

mit Branchen, in denen die Sozialpartner wirkungsvoll mit den staatli-

chen Kontrollbehörden zusammenarbeiten, und anderen Branchen, in 

denen die Gewerkschaften kaum vertreten sind. Dabei gibt es sicherlich 

große Unterschiede z. B. in der Koordination, der Kontrolldichte und bei 

den Sanktionen, was aber bislang nicht systematisch empirisch unter-

sucht wurde (vgl. Schulten et al. 2014 für einen ersten Überblick). 

Die Unterschiede zwischen den Branchen waren für unser For-

schungsprojekt ein zentraler Ansatzpunkt (Bosch/Weinkopf 2013). Durch 

die abnehmende Tarifbindung, die Organisationsschwäche der Gewerk-

schaften vor allem in Branchen mit hohen Niedriglohnanteilen und die 

wachsenden Vertretungslücken auf betrieblicher Ebene durch die Zu-

nahme von Kleinbetrieben ohne Betriebsrat sind in Deutschland längst 

nicht in allen Branchen die Voraussetzungen für die wünschenswerte 

Kooperation der unterschiedlichen Akteure bei der Durchsetzung und 

Kontrolle von Mindestlöhnen gegeben. 

In der neueren Literatur zu Compliance und Enforcement von Min-

deststandards zur Entlohnung und weiteren Arbeitnehmerrechten wer-

den die Vor- und Nachteile bzw. Stärken und Schwächen unterschiedli-

cher Enforcement-Strategien bzw. -Ansätze herausgearbeitet und an-

hand von branchen- oder länderbezogenen Beispielen illustriert. Die 

wichtigsten Ansatzpunkte werden im Folgenden kurz zusammengefasst. 

 

 

3.1 Self Enforcement 

 

Dem so genannten „Self Enforcement“ wird bei der Durchsetzung von 

Mindestlohnansprüchen eine hohe Bedeutung beigemessen. „Awaren-

ess among workers of their right to the minimum wage is key to compli-
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ance.“ (Croucher/White 2007, S. 151) Beschäftigte (und auch Betriebe) 

müssen wissen, wie hoch der Mindestlohn ist und welche Gruppen An-

spruch auf dessen Bezahlung haben. Als notwendig hierfür werden ins-

besondere transparente Vorgaben zur Anrechenbarkeit von Zulagen und 

sonstigen Lohnbestandteilen auf den Mindestlohn erachtet. Von hoher 

Bedeutung sind auch klare Regelungen, was zur Arbeitszeit zählt, und 

eine korrekte Erfassung der geleisteten Arbeitszeiten der Beschäftigten 

in den Unternehmen (Skidmore 1999). Die britische Regierung hat die 

Einführung des gesetzlichen Mindestlohns durch mehrere landesweite 

Informationskampagnen und Plakataktionen vorbereitet und unterstützt 

(Benassi 2011, S. 12 f.) und auch in den Jahren danach mehrfach wie-

derholt. In Deutschland wurde demgegenüber weitestgehend auf solche 

Kampagnen bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns verzich-

tet. 

Für das „Self Enforcement“ in Deutschland war sicherlich auch hin-

derlich, dass im Mindestlohngesetz nicht eindeutig geregelt ist, welche 

Lohnbestandteile auf den Mindestlohn anrechenbar sind. Das Bundes-

arbeitsgericht hat inzwischen in mehreren Urteilen entschieden, dass die 

meisten Sonderzahlungen und Zulagen auf den Mindestlohn angerech-

net werden dürfen, was nach Einschätzung von Fechner/Kocher (2018) 

der ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers widerspricht. Die unzu-

reichende Präzisierung des (gesetzlichen) Mindestlohns erschwere die 

Um- und Durchsetzung auch insofern, als Ansprüche nicht unmittelbar 

aus dem Gesetz oder Tarifvertrag erkennbar sind, so dass Beschäftigte 

oft nicht wüssten, welche Abzüge vom Mindestlohn zulässig sind und 

welche nicht. 

 

 

3.2 Effektive Kontrollen und abschreckende 
Sanktionen 

 

Internationale Studien verweisen darauf, dass Akteure eher dazu nei-

gen, sich nicht an Regeln zu halten, wenn die mit Nichteinhaltung erziel-

baren Vorteile bzw. Einsparungen höher sind als die bei festgestellten 

Verstößen anfallenden Bußgelder oder Strafen (z. B. Tallberg 2002, 

S. 612). Wie Benassi (2011, S. 14) hervorhebt, sind Kontrollen der Ein-

haltung von Arbeitnehmerrechten und Mindeststandards aber aufwändig 

und kostspielig. Regierungen bzw. Parlamente würden i. d. R. keine 

ausreichenden Mittel für effektive und ausreichend häufige Kontrollen 

zur Verfügung stellen und auch die Unternehmen seien meist nicht be-

reit, sich an der Finanzierung eines hinreichenden Monitorings der Ein-

haltung von Mindeststandards zu beteiligen (Gallina 2005, S. 15; 
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Skidmore 1999, S. 428). Einige Sanktionsstrategien zielen daher direkt 

auf die Reputation von Unternehmen als ehrliche und gesetzestreue Ak-

teure, wie etwa das öffentliche „Naming und Shaming“ bei Verstößen 

gegen den Mindestlohn im Vereinigten Königreich (Hull 2013), was z. T. 

als wirkungsvoller angesehen wird als finanzielle Sanktionen. 

Andere Autor_innen befassen sich intensiver mit den Ursachen und 

Hintergründen der Einhaltung von Gesetzen. Hardy (2011) z. B. unter-

scheidet drei Motivationslagen. Die kalkulierte Compliance ergibt sich 

aus den abschreckenden Wirkungen der Sanktionen bei entdeckten Re-

gelverstößen. Die normative Compliance beruht auf der Internalisierung 

der Normen fairer Arbeit, die man folglich dann aus eigenem Antrieb 

auch versucht einzuhalten. Sozial motivierte Beweggründe der Compli-

ance zielen auf die Anerkennung anderer Akteure, die für das Unter-

nehmen wichtig sind, wie die Öffentlichkeit, die Medien, die Kund_innen, 

aber auch die Gewerkschaften und die eigenen Beschäftigten. Darüber 

hinaus hängt die Einhaltung von Vorschriften auch von deren Kenntnis 

sowie der Expertise sowie bei komplexen Regulierungen auch von den 

Ressourcen, diese zu verstehen und auch einzuhalten, ab. 

In Deutschland wird über die Effektivität und Intensität der Mindest-

lohnkontrollen kontrovers diskutiert. Vor allem von den Gewerkschaften 

wird immer wieder auf eine unzureichende Zahl von Kontrollen verwie-

sen und eine deutliche Aufstockung des Personals bei der FKS verlangt 

(DGB 2017a). Eher selten wird demgegenüber eine engere Kooperation 

der unterschiedlichen Akteure und Behörden, die an Kontrollen beteiligt 

sind, gefordert. Nach Einschätzung von Praktiker_innen hat sich die 

Weitergabe von Daten und Informationen seit 2015 spürbar verbessert – 

u. a. dadurch, dass die jeweiligen Informationssysteme so weiter entwi-

ckelt worden sind, dass ein automatisierter Datenaustausch z. B. zwi-

schen FKS und der Deutschen Rentenversicherung inzwischen möglich 

ist. Darüber hinaus finden regelmäßig so genannte „Sprechtage“ der 

FKS und der DRV statt, in deren Rahmen Verdachtsfälle besprochen 

und geplante Vorgehensweisen aufeinander abgestimmt werden. 

Im Baugewerbe gibt es durch die paritätisch verwalteten Sozialkas-

sen und eine Reihe weiterer Mechanismen darüber hinaus Möglichkei-

ten zur Überprüfung der obligatorischen monatlichen Meldungen von 

Betrieben zur Zahl und Struktur der Beschäftigten und zur Lohnsumme. 

Wenn die gemeldete Relation der Hilfs- und Fachkräfte nicht plausibel 

erscheint, werden von der SOKA-BAU automatisierte Nachfragen an die 

Betriebe verschickt. 

Das wichtigste Instrument zur Durchsetzung von Lohn- und Sozialbei-

tragsnachzahlungen im Baugewerbe ist die Generalunternehmerhaf-

tung. Gemäß § 28e Absatz 3a bis 3e SGB IV haftet ein Generalunter-
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nehmer für ausstehende Sozialbeiträge des Nachunternehmers. Die 

Haftung kann entfallen, wenn der Generalunternehmer belegt, dass das 

entsprechende Nachunternehmen bisher immer ordnungsgemäß die 

Beiträge gezahlt hat. Zudem haftet der Generalunternehmer nach § 14 

AEntG auch für die Netto-Lohnansprüche der Beschäftigten. Dadurch 

kann jeder Beschäftigte eines Nachunternehmers vor Gericht ausste-

hende Lohnzahlungen direkt vom Generalunternehmer einfordern. Eine 

Enthaftung wie bei den Sozialversicherungsbeiträgen ist nicht möglich. 

In einem Evaluationsbericht stellte die Bundesregierung fest, dass sich 

die Generalunternehmerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge im 

Baugewerbe für ein besseres Nachunternehmermanagement insgesamt 

bewährt habe (Deutscher Bundestag 2012). Insbesondere wurde die 

präventive Wirkung der Regelung hervorgehoben. Allerdings sei die Haf-

tungsdurchsetzung noch optimierbar. Eine Untersuchung von Bosch 

(2017) am Beispiel der Thyssen Krupp Stelle AG Europe zeigt, dass 

auch in anderen Branchen Haftungsrisiken für Auftraggeber zu einem 

verantwortungsvolleren Nachunternehmermanagement führen können. 

Voraussetzung dafür ist, dass das gesamte Unternehmen in die Verant-

wortung mit einbezogen wird. 

 

 

3.3 Empowerment von Beschäftigten, betrieblichen 
Interessenvertretungen und Gewerkschaften 

 

Die Forschung und Literatur zur Mindestlohneinhaltung konzentriert sich 

häufig vor allem auf staatliche Maßnahmen wie Kontrollen und Sanktio-

nen, um Unternehmen zur Einhaltung von Mindestlöhnen zu veranlas-

sen. Zu wenig beachtet wird dabei nach Einschätzung von Benassi 

(2011, S. 16) die Befähigung von Beschäftigten, ihre Ansprüche selbst 

einzufordern und durchzusetzen: „As stated in different ILO publications, 

the empowerment of workers is core for the enforcement of their rights 

at workplace.“ (ILO 2006) Allein auf Kontrollen und Durchsetzung durch 

staatliche Stellen zu setzen, reiche nicht aus. Notwendig sei vielmehr ein 

System der „überwachten Selbstregulierung“, in dem Beschäftigte eine 

wichtige Rolle spielen, indem sie Hinweise und Informationen auf Ver-

stöße geben (Estlund 2005) und diesen auch nachgegangen wird. Kriti-

scher sieht das Albiston (2005, S. 28). Sie bezeichnet Hilfen bei indivi-

duellen Beschwerden zwar als wichtige „symbolic resources“ bei der 

Durchsetzung individueller Ansprüche. Angesichts des Machtungleich-

gewichts in den Unternehmen würden jedoch nur wenige Beschäftigte 

diese Möglichkeiten nutzen – und wenn überhaupt, dann meist erst nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kocher 2012). 
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In diesem Kontext verweist Benassi (2011, S. 8 f.) zum einen auf die 

Möglichkeit von Gewerkschaften oder betrieblichen Interessenvertretun-

gen, Beschäftigte bei der Kontrolle ihrer Lohnabrechnungen zu unter-

stützen. Dies könne im Betrieb, aber auch durch außerbetriebliche Bera-

tungsstellen erfolgen. Zum anderen spricht sie sich auch für eine kollek-

tive Unterstützung der Beschäftigten bei der gerichtlichen Durchsetzung 

ihrer (Mindestlohn-) Ansprüche aus Benassi (2011, S. 10), was in die 

gleiche Richtung zielt wie die Forderung der deutschen Gewerkschaften, 

ein Verbandsklagerecht einzuführen (Kocher 2002). 

 

 

3.4 Unterstützung von Beschäftigten bei der 
Durchsetzung von Mindestlohnansprüchen 

 

Wenn gegen den Mindestlohn verstoßen wurde, müssen Beschäftigte in 

Deutschland vorenthaltene Lohnbestandteile individuell einklagen, wobei 

die Beweispflicht seitens der Beschäftigten nur schwer zu erfüllen ist. 

Hinzu kommt, dass das Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren, und die 

Prozesskosten viele Beschäftigte abschreckt, eine Klage überhaupt ein-

zureichen. Im Unterschied zu einigen anderen Ländern werden Beschäf-

tigte zudem nicht von staatlichen Stellen bei der Durchsetzung ihrer An-

sprüche unterstützt (DGB/Justitia et Pax 2017, S. 18). Die Finanzkontrol-

le Schwarzarbeit setzt bei Verstößen gegen den Mindestlohnanspruch 

nur die Nachzahlung der ausstehenden Sozialversicherungsbeiträge 

und Steuern auf Arbeitgeberseite durch. Erfahrungsgemäß erhalten Be-

troffene zudem selbst bei erfolgreicher Klage oft nur einen Teil des aus-

stehenden Lohnes nachgezahlt. Vor diesem Hintergrund fordern die 

Gewerkschaften bereits seit langem die Einführung eines Verbandskla-

gerechts. 

Von besonderer Relevanz ist in diesem Kontext auch, innerhalb wel-

chen Zeitraums die Ansprüche auf vorenthaltene Lohnbestandteile gel-

tend gemacht werden müssen, da sich Beschäftigte häufig erst nach 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses trauen, Nachzahlungen einzu-

fordern. Während bei vorenthaltenen Ansprüchen auf den gesetzlichen 

Mindestlohn Nachforderungen im Zeitraum von drei Jahren möglich 

sind, sind die Fristen bei der Einforderung von Ansprüchen auf bran-

chenbezogene Mindestlöhne nach AEntG tarifvertraglich teils deutlich 

kürzer. Der Mindestlohntarifvertrag für die Fleischindustrie sieht z. B. ei-

ne Verfallsfrist von nur sechs Monaten vor (Fechner/Kocher 2018, 

S. 11). 

Nur die Gewerkschaften unterstützen Beschäftigte bei der Durchset-

zung von Mindestlohnansprüchen und versuchen, zunächst bei den Be-
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trieben den Lohn einzufordern. Dies wird durch das Instrument der Auf-

traggeberhaftung erleichtert. Für Gewerkschaftsmitglieder wird zudem 

eine Prozesskostenhilfe gewährt. Darüber hinaus bieten die Gewerk-

schaften Beratungsgespräche an und stellen Informationsbroschüren 

und Flyer in verschiedenen Sprachen über die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen zum Mindestlohn bereit. Auch das Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales stellt Informationsbroschüren zum Mindestlohn auf 

seiner Homepage bereit und bietet zusätzlich eine Smartphone-App zur 

Arbeitszeiterfassung an sowie einen Mindestlohnrechner. Darüber hin-

aus können sich Ratsuchende bei Fragen rund um den Mindestlohn an 

die vom BMAS eingerichtete Mindestlohn-Hotline wenden. 

 

 

4. Die Untersuchungsbranchen 
 

Im Folgenden gehen wir auf wesentliche Merkmale und Besonderheiten 

der drei untersuchten Branchen ein. Neben einigen Daten und Fakten 

stehen hierbei insbesondere hemmende bzw. förderliche Faktoren hin-

sichtlich der Durchsetzung und Einhaltung der Mindestlöhne im Mittel-

punkt. 

 

 

4.1 Bauhauptgewerbe 

 

Das Bauhauptgewerbe ist eine der wirtschaftlich wichtigsten Branchen in 

Deutschland. Im Jahr 2016 trug die Bauwirtschaft 4,9 Prozent zur ge-

samtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung bei (Statistisches Bundesamt 

2018b) und liegt damit vor wichtigen Industriebereichen wie dem Ma-

schinenbau und der Chemischen Industrie. Zudem war das Bauhaupt-

gewerbe die erste Branche in Deutschland, die im Jahr 1997 einen 

branchenspezifischen Mindestlohn über das Arbeitnehmer-

Entsendegesetz einführte. Mit rund 790.000 sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten sowie 102.000 geringfügig Beschäftigten im Jahr 2017 

(Bundesagentur für Arbeit 2018) zählt das Bauhauptgewerbe zu einer 

der größten von einem branchenbezogenen Mindestlohn betroffenen 

Branchen in Deutschland. Zusätzlich nimmt die Selbständigkeit im Bau-

sektor eine wachsende Bedeutung ein. Zwischen den Jahren 2003 und 

2016 stieg die Zahl der Selbständigen im gesamten Baugewerbe von 

388.000 auf rund 704.000 an (+ 81,4 Prozent) (Statistisches Bundesamt 

2017a). Bei fast der Hälfte (44,6 Prozent) handelt es sich um Solo-

Selbständige. 
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Mit zunehmender Größe treten die Baubetriebe verstärkt als Gene-

ralunternehmer auf, die einen großen Teil der Bauproduktion an Nach-

unternehmen weitervergeben, wodurch mitunter undurchsichtige Subun-

ternehmerketten entstehen (Bosch et al. 2011, S. 30 ff.). Seit 2004 ha-

ben Nachunternehmerleistungen einen Anteil von knapp 30 Prozent am 

Bruttoproduktionswert (Statistisches Bundesamt 2017b). Viele Beschäf-

tigte, die über Nachunternehmen eingesetzt werden, werden aus den 

mittel- und osteuropäischen EU-Ländern für die Dauer ihrer Tätigkeit 

nach Deutschland entsandt. Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise hat 

sich die Zahl der Entsendungen im Bauhauptgewerbe bis 2017 fast ver-

doppelt (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Nach Deutschland entsandte Beschäftigte im 

Bauhauptgewerbe, 1999–2017 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach SOKA-BAU 2018 

 

Das Bauhauptgewerbe weist nach wie vor eine verhältnismäßig hohe 

Tarifbindung auf, die sich auf eine enge und vertrauensvolle Kooperation 

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und der bei-

den zuständigen Arbeitgeberverbände, dem Zentralverband des Deut-

schen Baugewerbes (ZDB) und dem Hauptverband der Deutschen Bau-

industrie (HDB), seit Bestehen der Bundesrepublik zurückführen lässt 

(Bosch/Zühlke-Robinet 2000, S. 109). Zudem ermöglichte die enge Zu-

sammenarbeit der Tarifvertragsparteien die Einführung des ersten Bran-

chenmindestlohns in Deutschland für das Bauhauptgewerbe nach dem 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz im Jahr 1997 (Bosch et al. 2011, S. 49). 

Dabei wurden unterschiedlich hohe Branchenmindestlöhne für Ost- und 

Westdeutschland sowie Berlin vereinbart. 
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Zusätzlich gilt seit dem 1. September 2003 eine zweite, höher ange-

setzte Lohnuntergrenze (Mindestlohn 2) für Fachkräfte in Westdeutsch-

land und Berlin. Eine wichtige tarifpolitische Entscheidung war die An-

gleichung der Höhe des Mindestlohns 1 in West- und Ostdeutschland, 

die schrittweise über vier Jahre vollzogen wurde, so dass der Mindest-

lohn 1 seit Anfang 2017 deutschlandweit bei 11,30 Euro pro Stunde lag 

(vgl. Tabelle 1). Im Jahr 2018 ist dieser Mindestlohn auf 11,75 Euro er-

höht worden und steigt ab März 2019 auf 12,20 Euro. 

 

Tabelle 1: Entwicklung der tariflichen Mindestlöhne im 

Bauhauptgewerbe (Gesamtstundenlöhne inklusive Bauzuschläge), 

2014–2019 

 

 West 1 West 2 Berlin 1 Berlin 2 Ost 1 

ab 1/2014 11,10 € 13,95 € 11,10 € 13,80 € 10,50 € 

ab 1/2015 11,15 € 14,20 € 11,15 € 14,05 € 10,75 € 

ab 1/2016 11,25 € 14,45 € 11,25 € 14,30 € 11,05 € 

ab 1/2017 11,30 € 14,70 € 11,30 € 14,55 € 11,30 € 

ab 1/2018 11,75 € 14,95 € 11,75 € 14,80 € 11,75 € 

ab 3/2019 12,20 € 15,20 € 12,20 € 15,05 € 12,20 € 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Hauptverband der deutschen 

Bauindustrie 2015: 81 f.; IG BAU 2017 

 

Unsere frühere Untersuchung von Entgeltstandards und Mindestlöhnen 

im Bauhauptgewerbe zeigte die unterschiedliche Verknüpfung der Min-

destlöhne in Ost- und Westdeutschland mit den Tarifverträgen (Bosch 

et al. 2011, S. 67). Die Löhne im Osten orientieren sich zunehmend am 

jeweiligen Mindestlohnniveau, der auch für Fachkräfte zur „going rate“ 

geworden ist. In Westdeutschland zieht der untere Mindestlohn nur eine 

Untergrenze (z. B. für viele entsandte Arbeitskräfte), aber die meisten 

Beschäftigten werden nach den höheren tariflichen Lohngruppen entgol-

ten. Durch die Einführung des Mindestlohns lassen sich seit 1997 positi-

ve Effekte auf das Lohnwachstum insbesondere in Ostdeutschland 

nachweisen, ohne dass negative Beschäftigungswirkungen in den deut-

schen Betrieben ausgelöst wurden (Apel et al. 2012, S. 7). 

Bereits im Jahr 1948 wurden von den Tarifpartnern gemeinsame So-

zialkassen per Tarifvertrag gegründet, die seit 2001 unter dem gemein-

samen Namen SOKA-BAU auftreten (Worthmann 2003, S. 84). Die we-

sentlichen Aufgaben der SOKA-BAU liegen in der Sicherung von Ur-

laubsansprüchen, der Mitfinanzierung der Berufsausbildung, der Verwal-

tung von Arbeitszeitkonten sowie der Unterstützung der Altersversor-
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gung. Eine Besonderheit der SOKA-Bau liegt darin, dass sie anhand der 

arbeitnehmerbezogenen Meldungen der Löhne und lohnzahlungspflich-

tigen Arbeitsstunden der Baubetriebe in der Lage ist zu prüfen, ob den 

Arbeitnehmer_innen der tarifliche Mindestlohn 1 gezahlt wurde. Dabei 

werden die inländischen Baubetriebe und auch die ausländischen Ent-

sendebetriebe automatisch kontrolliert. Bei Auffälligkeiten ist die SOKA-

BAU dazu befugt, die Stundenzettel, Gehaltsabrechnungen und die Ar-

beitsverträge der Beschäftigten vom Betrieb anzufordern und Sozialkas-

senbeiträge nachzufordern. Zudem werden Hinweise auf Verstöße an 

den Zoll weitergeleitet. Allerdings kann von der Sozialkasse in Wiesba-

den nicht überprüft werden, ob auch der höhere Mindestlohn 2 für 

Fachwerker eingehalten wird, weil der SOKA-Bau nach eigenen Anga-

ben keine Informationen zum Tätigkeitsumfang der einzelnen Beschäf-

tigten vorliegen. Demgegenüber wurde in Berlin im Jahr 2007 per Tarif-

vertrag vereinbart, dass die Baubetriebe zusätzlich die Lohngruppe ge-

mäß Bundesrahmentarifvertrag melden müssen, wodurch dort auch die 

Einhaltung des Mindestlohns 2 überprüft werden kann. 

 

 

4.2 Fleischwirtschaft 

 

Die Arbeitsbedingungen und Löhne in der deutschen Fleischwirtschaft – 

gemeint sind Schlacht- und Zerlegebetriebe sowie fleischverarbeitende 

Betriebe – stehen seit Jahren in der Kritik. In zahlreichen Medienberich-

ten wurden insbesondere die Bedingungen für nach Deutschland ent-

sandte Beschäftigte von Werkvertragsunternehmen aus Osteuropa in 

Schlachtunternehmen angeprangert (Wagner 2015). Im Mittelpunkt 

standen häufig skandalöse Arbeitsbedingungen, überlange Arbeitszei-

ten, extrem niedrige Stundenlöhne sowie auch die mangelnde Qualität 

vieler der von den Fleischunternehmen zur Verfügung gestellten Unter-

künfte (Beile et al. 2007). In diesem Zusammenhang wurden „kriminelle 

Praktiken moderner Sklaverei“ (Doelfs 2012) beklagt. Belgien, Frank-

reich und Österreich beschwerten sich bei der EU-Kommission darüber, 

dass Deutschland sich Wettbewerbsvorteile verschaffe durch die Be-

schäftigung von entsandten Arbeitnehmer/innen aus Mittel- und Osteu-

ropa zu Dumpinglöhnen (EFFAT 2013). Der Druck auf die Fleischbran-

che ist auch im Inland in den letzten Jahren immer stärker gewachsen. 

Während sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

in der Fleischwirtschaft zwischen 1999 (186.717) und 2014 (143.138) 

um fast 44.000 verringert hat (Bundesagentur für Arbeit 2018), ist im 

gleichen Zeitraum die Zahl der Entsendungen um über 25.000 Arbeits-

kräfte angestiegen (Brümmer 2014, S. 148). Genaue Angaben über die 
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Zahl der entsandten Arbeitskräfte in der Branche liegen allerdings nicht 

vor. Die Entsandten haben Arbeitsverträge mit Werkvertragsunterneh-

men mit Sitz in Mittel- und Osteuropa, werden aber auf dem Werksge-

lände der Fleischunternehmen in der Produktion eingesetzt. Nach An-

gaben der Gewerkschaft NGG lag der Anteil der Beschäftigten bei 

Werkvertragsunternehmen bei den vier größten Schlachtkonzernen An-

fang 2016 bei rund zwei Dritteln der Gesamtbelegschaften (Wyputta 

2016). In einzelnen Unternehmen wurde der Anteil sogar auf bis zu 

90 Prozent beziffert (Brümmer 2016). Im Bereich der Schweineschlach-

tung entfielen im Jahr 2017 64 Prozent des Umsatzes auf die Top vier 

Unternehmen der Branche (Tönnies: 28,7 Prozent, Vion: 14,7 Prozent, 

Westfleisch: 14,3 Prozent und Danish Crown: 6,3 Prozent) (Interessen-

gemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands 2018). 

Das Tarifsystem in der Fleischwirtschaft ist stark fragmentiert. Es 

dominieren Haustarifverträge und selbst zwei der vier größten Unter-

nehmen (Tönnies und Danish Crown) sind nicht tarifgebunden. Bereits 

im Jahr 2007 wurde seitens der damaligen Bundesregierung gefordert, 

einen branchenbezogenen Mindestlohn nach Arbeitnehmer-

Entsendegesetz (AEntG) zu vereinbaren, was damals aber erfolglos 

blieb (Sirlechtov 2007). Im Mai 2013 fand auf Initiative der Gewerkschaft 

NGG ein Treffen auf der Arbeitsebene mit Vertreter_innen der Unter-

nehmen Tönnies, VION, Westfleisch, Danish Crown, den Sozialpartnern 

der Branche sowie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

statt. Ergebnis war, dass die Gewerkschaft NGG Mitte Juli 2013 über 

100 Betriebe aus dem Bereich der Fleischwirtschaft anschrieb und sie 

zum Abschluss eines Mindestlohntarifvertrags für die Fleischwirtschaft 

aufforderte. Unterstützt wurde diese Initiative von den vier großen Un-

ternehmen und der Arbeitgebervereinigung ANG. 

Nach schwierigen Verhandlungen wurde unter erheblichem Druck 

sogar seitens der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-

bände (BDA), die Mindestlöhne eigentlich sehr kritisch beurteilt, im Ja-

nuar 2014 schließlich ein Mindestlohn für die Fleischwirtschaft verein-

bart. Der Tarifabschluss sah vor, dass der Mindestlohn innerhalb der 

Laufzeit bis Ende 2017 von 7,75 Euro ab 1. Juli 2014 in drei Stufen auf 

8,75 Euro ab Dezember 2016 steigen sollte. Aufgrund von Verzögerun-

gen im Prozess der Allgemeinverbindlicherklärung ist der Mindestlohn 

tatsächlich erst am 1. August 2014 in Kraft getreten. Im Februar 2018 

wurde ein neuer Tarifabschluss erreicht, der einen Mindestlohn von 

9 Euro pro Stunde im Jahr 2018 vorsieht, aber nur eine Laufzeit von ei-

nem Jahr hat. 
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Die Einführung des Branchenmindestlohns hat bundesweit und ins-

besondere in Ostdeutschland zu einer deutlichen Erhöhung der durch-

schnittlichen Stundenlöhne geführt (vgl. Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Durchschnittliche Bruttostundenlöhne von 

Vollzeitbeschäftigten in der Fleischwirtschaft, 2013 und 2017 im 

Vergleich 

 

 2013 2017 Veränderung 

Deutschland 12,91 € 14,52 € + 12,5 % 

Westdeutschland 13,93 € 15,32 € + 10 % 

Ostdeutschland 9,02 € 11,63 € + 28,9 % 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2018a) 

 

Im Zuge der Mindestlohneinführung im Sommer 2014 verständigten sich 

die großen Unternehmen unter Beteiligung des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales (BMAS) auch darauf, einen freiwilligen Verhaltens-

kodex zu vereinbaren. Damit verpflichteten sich die unterzeichnenden 

Unternehmen, soziale Standards insbesondere im Bereich der Unter-

bringung ausländischer Beschäftigter einzuhalten und ihre Werkver-

tragsfirmen durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften überwa-

chen zu lassen. 

Da die Kritik an den schlechten Arbeitsbedingungen jedoch auch da-

nach nicht abriss, haben die großen Unternehmen unter Beteiligung des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) im September 

2015 eine weitere freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnet, die u. a. 

die Umstellung von Entsendungen auf in Deutschland gemeldete, sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bis Mitte 2016 und 

eine Erhöhung des Anteils der Stammbeschäftigten vorsah. 

Die Umstellung von Entsendungen auf deutsche Arbeitsverhältnisse 

ist inzwischen weitgehend umgesetzt worden. Zwischen Mitte 2014 und 

Mitte 2017 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

in der Fleischwirtschaft um 18.619 Personen bzw. 13 Prozent an. Dafür, 

dass es sich dabei überwiegend um ehemals entsandte Arbeitskräfte 

handelt, spricht, dass sich der Anteil ausländischer Beschäftigter an den 

sozialversicherungspflichtigen Jobs von 15,6 Prozent im Jahr 2014 auf 

28,4 Prozent im Jahr 2017 deutlich erhöht hat. Das zweite Ziel der 

Selbstverpflichtung – die Reduzierung des Anteil der Beschäftigten, die 

bei Werkvertragsunternehmen tätig sind, zugunsten einer Stärkung der 

Stammbelegschaften – wurde hingegen bislang nicht erreicht. Hinter-

grund ist, dass die Umstellung auf deutsche Arbeitsverhältnisse offenbar 



KONTROLLE UND DURCHSETZUNG VON MINDESTARBEITSBEDINGUNGEN | 22 

 

nicht zur Übernahme der ausländischen Arbeitskräfte in die Belegschaf-

ten der Fleischunternehmen geführt hat, sondern dadurch realisiert wur-

de, dass die bisherigen osteuropäischen Werkvertragsunternehmen – 

teils mit Unterstützung der Unternehmen der Fleischwirtschaft – in deut-

sche GmbH’s umgewandelt wurden. Die Beschäftigten blieben diesel-

ben und den osteuropäischen Geschäftsführungen wurden deutsche 

Geschäftsführer_innen zur Seite gestellt. 

Der aktuelle Status der Um- und Durchsetzung des branchenbezoge-

nen Mindestlohns wie auch die tatsächlichen Effekte der freiwilligen Ini-

tiativen der Unternehmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

sind umstritten. Der regionale Arbeitgeberverband VdEW sieht keine be-

lastbaren Hinweise auf Verstöße gegen den Mindestlohn und „kein sys-

tematisches Fehlverhalten in der Fleischwirtschaft“ (VdEW 2017). Da-

gegen beklagen die Gewerkschaft NGG und einschlägige Beratungsstel-

len (z. B. Faire Mobilität) trotz einiger Verbesserungen der Arbeitsbedin-

gungen weiterhin über zahlreiche Probleme, u. a. unzutreffende Arbeits-

zeitaufzeichnungen, unberechtigte Lohnabzüge, unbezahlte Überstun-

den und oftmals überteuerte Unterkünfte. 

Auch die Politik zweifelte offenbar daran, dass sich die Arbeitsbedin-

gungen durch freiwillige Initiativen wirksam verbessern lassen. Am 1. 

Juni 2017 verabschiedete der Bundestag überraschend das „Gesetz zur 

Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft“ (GSA 

Fleisch). Damit wurde die Generalunternehmerhaftung für Beiträge zur 

Sozialversicherung nach dem Vorbild des Baugewerbes in der Fleisch-

wirtschaft eingeführt, so dass Auftraggeber für Verstöße der Werkver-

tragsfirmen haften. Die Haftung für die Nettolohnzahlungen der Beschäf-

tigten war vorher bereits durch § 14 AEntG abgedeckt. Zudem muss die 

Arbeitszeitaufzeichnung nunmehr am selben Tag erfolgen und den Be-

trieben drohen Geldbußen von bis zu 50.000 Euro, wenn sie Kosten für 

notwendige Arbeitsmittel vom Lohn abziehen (Deutscher Bundestag 

2017b). Bemerkenswert ist, dass das Gesetz im Vorfeld bewusst aus 

der Öffentlichkeit herausgehalten und im sogenannten „Omnibusverfah-

ren“ an einen anderen Gesetzentwurf angehängt wurde. Hintergrund 

war, dass auf diese Weise eine Einmischung der Fleischkonzerne in den 

Gesetzgebungsprozess unterbunden werden sollte (Balser 2017). Ob 

das Gesetz in der Praxis tatsächlich bereits zu Verbesserungen der Ar-

beitsbedingungen in der Fleischwirtschaft beigetragen hat oder künftig 

führen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. 
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4.3 Gastgewerbe 

 

Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist mit über 2 Millionen Beschäftig-

ten eine der größten Branchen in Deutschland. Das Lohnniveau liegt 

deutlich niedriger als in der Gesamtwirtschaft. Eine Auswertung der Ver-

dienststrukturerhebung 2014 kam zu dem Ergebnis, dass gut zwei Drittel 

aller Beschäftigten im Gastgewerbe für einen Niedriglohn von unter 

10 Euro arbeiteten. In Westdeutschland und Berlin lag der Anteil der 

Niedriglohnbeschäftigten bei 64,4 Prozent, in Ostdeutschland sogar bei 

84,7 Prozent. Weibliche Beschäftigte im Gastgewerbe waren mit 

71,2 Prozent etwas häufiger von Niedriglöhnen betroffen als männliche 

Beschäftigte (64,7 Prozent) (Deutscher Bundestag 2016, S. 22). 

Hintergrund des geringen Lohnniveaus in der Branche sind u. a. die 

Dominanz von kleinbetrieblichen Strukturen, ein hoher Anteil von Teil-

zeitarbeitsverhältnissen und Minijobs sowie eine geringe Tarifbindung 

und betriebliche Interessenvertretung. Nach Angaben der Bundesagen-

tur für Arbeit (Stichtag 30. Juni 2017) waren 69,9 Prozent der abhängig 

Beschäftigten im Gastgewerbe in sozialversicherungspflichtiger Teilzeit 

oder in Minijobs tätig. Fast die Hälfte (48,5 Prozent) aller Beschäftigten 

im Gastgewerbe sind Minijobber_innen (davon 62,4 Prozent ausschließ-

lich geringfügig beschäftigt). 

Nach unseren eigenen Berechnungen auf der Basis des SOEP ver-

dienten im Jahr 2014 mit 51,5 Prozent mehr als die Hälfte aller Beschäf-

tigten im Gastgewerbe weniger als 8,50 Euro pro Stunde. Hintergrund 

des hohen Anteils von Niedriglöhnen ist zum einen eine im Durchschnitt 

geringe Tarifbindung, wobei es aber erhebliche Unterschiede nach Bun-

desländern gibt: Die weitaus höchste Tarifbindung an einen Branchenta-

rifvertrag wies im Jahr 2010 Nordrhein-Westfalen auf (53 Prozent), ge-

folgt von Mecklenburg-Vorpommern (49 Prozent) und Hessen 

(44 Prozent). Die geringste Tarifbindung an einen Branchentarifvertrag 

erreichten Bayern mit nur 16 Prozent und Sachsen-Anhalt mit 

17 Prozent. In beiden Bundesländern kamen jeweils 3 Prozent Betriebe 

mit einem Firmentarifvertrag hinzu (Amlinger/Bispinck 2015 auf Basis 

der Verdienststrukturerhebung 2010). 

Zum anderen sehen aber auch die Tarifverträge eher niedrige Stun-

denlöhne vor, wobei es auch diesbezüglich erhebliche regionale Unter-

schiede gibt. Eine Auswertung der DEHOGA-Tarifsynopse für das Jahr 

2017 (DEHOGA 2017b) hat ergeben, dass die Monatslöhne für vollzeit-

beschäftigte Hilfskräfte im ersten und zweiten Beschäftigungsjahr in 

Rheinland-Pfalz bei 1.436 Euro brutto lagen, während der Tarifvertrag 

für Baden-Württemberg ein unterstes monatliches Entgelt von 

1.706 Euro vorsah. Fachkräfte nach dreijähriger Ausbildung hatten tarif-
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liche Einstiegslöhne von zwischen 1.545 Euro in Mecklenburg-

Vorpommern und 2.095 Euro in Hessen. 

Während Allgemeinverbindlicherklärungen im Gastgewerbe früher 

häufiger vorkamen, sind derzeit nur die unteren drei Entgeltgruppen in 

Nordrhein-Westfalen für allgemeinverbindlich erklärt (seit August 2016). 

Tabelle 3 zeigt die tariflichen Monatslöhne für Vollzeitbeschäftigte in den 

drei allgemeinverbindlichen Lohngruppen und den Stundenlohn, der sich 

bei einer monatlichen Arbeitszeit von 169 Stunden rechnerisch daraus 

ergibt. Darüber hinaus wurde im Mai 2018 in Bremen der gesamte Tarif-

vertrag für das Gastgewerbe für allgemeinverbindlich erklärt (Lakeband 

2018). 

 

Tabelle 3: Höhe der allgemeinverbindlichen Bruttolöhne im Gastgewerbe 

in NRW seit 1. August 2017 

 

Lohnstufe Monatslohn bei Voll-

zeit (169 Stunden) 

Stundenlohn 

Tarifgruppe 1: 

Einfache Tätigkeiten, 

die durch Anlernen 

erworben werden 

können 

1.564 € 9,25 € 

Tarifgruppe 2: 

Tätigkeiten, die gerin-

ge fachliche Kenntnis-

se und Fertigkeiten er-

fordern 

1.659 € 9,82 € 

Tarifgruppe 3: 

Tätigkeiten, die erwei-

terte Kenntnisse oder 

Fertigkeiten und län-

gere Erfahrung hierin 

erfordern 

1.823 € 10,79 € 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung der Stundenlöhne nach 

Bundesanzeiger (2016) 

 

Der Antrag auf eine AVE für das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz wurde 

vom Tarifausschuss auf Landesebene abgelehnt. Für Bremen wurde ei-

nem AVE-Antrag im Mai 2018 zugestimmt. Besonderheit ist hier, dass 

sich die AVE auf das gesamte tarifliche Lohngitter bezieht. 
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Im Unterschied zu anderen Teilen der Branche gelten in den Berei-

chen Systemgastronomie und Catering bundesweit einheitliche Tarifver-

träge, die von der Gewerkschaft NGG mit dem Bundesverband der Sys-

temgastronomie (BdS) abgeschlossen werden. Vor der Einführung des 

gesetzlichen Mindestlohns lagen jeweils mehrere tarifliche Lohngruppen 

in Ost- und Westdeutschland teils deutlich unterhalb von 8,50 Euro. In 

Ostdeutschland betraf dies fünf Tarifgruppen mit Stundenlöhnen zwi-

schen 7,06 Euro und 8,32 Euro; in Westdeutschland waren es drei Ta-

rifgruppen mit Stundenlöhnen zwischen 7,71 und 8,10 Euro. Zum 1. Ja-

nuar 2015 wurden die beiden unteren Tarifgruppen bundeseinheitlich 

auf 8,51 Euro erhöht. Vollzeitbeschäftigte kamen damit auf einen Mo-

natslohn von 1.438 Euro brutto. 

Im Gegenzug für die Erhöhung der tariflichen Stundenverdienste im 

Januar 2015 verlangten die Arbeitgeber in der Systemgastronomie eine 

Streichung sämtlicher Zulagen und Zuschläge, die zuvor galten. Letztlich 

einigte man sich mit der Gewerkschaft NGG darauf, dass es einen Be-

standsschutz für bereits Beschäftigte gibt. Im Manteltarifvertrag des BdS 

wurden tarifliche Urlaubs- und Weihnachtsgeldansprüche für neue Be-

schäftigte reduziert (DEHOGA 2016, S. 12). Im Juni 2016 lag der unters-

te Tariflohn bundesweit bei 8,60 Euro pro Stunde. 

In den Tarifverhandlungen 2017 bot der BdS zunächst lediglich an, in 

der untersten Lohngruppe den ab Januar 2017 gültigen gesetzlichen 

Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde vorzusehen. Im Juli 2017 einig-

ten sich die Tarifpartner dann in einem Schlichtungsverfahren auf einen 

neuen bundesweiten Tarifvertrag mit einem untersten Tariflohn von 

9,00 Euro pro Stunde (bundesweit). Die Tarifgruppe 2 liegt weiterhin nur 

0,05 Euro darüber und die Tarifgruppe 3 um 0,32 Euro. Erstmals sind 

diese drei untersten Lohngruppen in der Systemgastronomie bundesweit 

einheitlich gültig, während es in den darüber liegenden Tarifgruppen 

auch weiterhin Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. 

Nach dem grundsätzlichen Beschluss der Bundesregierung Ende 

2013, ab Januar 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro 

Stunde einzuführen, aber zeitweilige tarifliche Abweichungen nach unten 

durch allgemein verbindliche Tarifabschlüsse zuzulassen, hatte der Ar-

beitgeberverband DEHOGA die Gewerkschaft NGG zu entsprechenden 

Verhandlungen aufgefordert. Begründet wurde dies damit, dass vor al-

lem ostdeutsche Gaststätten und Hotels auf zeitweilige Abweichungen 

vom geltenden gesetzlichen Mindestlohn gedrängt hätten. Dem 

DEHOGA-Vorschlag zufolge sollte der branchenbezogene Mindestlohn 

in Ostdeutschland in mehreren Schritten von 7,50 Euro auf 8,50 Euro ab 

September 2016 steigen (Güster 2015). Nach Angaben eines Gewerk-

schaftssekretärs im Interview wurde dies von der Gewerkschaft aber 
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nicht unterstützt, weil man den lange geforderten gesetzlichen Mindest-

lohn von 8,50 Euro nicht längerfristig unterschreiten wollte. Die Gewerk-

schaft NGG war lediglich bereit, die 8,50 Euro in Ostdeutschland erst ab 

1. Juni 2015 greifen zu lassen. Danach sollte die Vergütung in den unte-

ren Lohngruppen aber in mehreren Stufen steigen und zum 1. Juli 2017 

10 Euro pro Stunde erreichen. Der DEHOGA-Verhandlungsführer Guido 

Zöllick sagte dem Handelsblatt hierzu: „Die Forderungen der NGG wa-

ren maßlos und absolut überzogen. Ein solches Ergebnis hätten wir un-

seren Mitgliedsbetrieben nicht vermitteln können.“ (Specht 2014) 

Der DEHOGA-Bundesverband zählt auch zu denjenigen, die am häu-

figsten über die Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung klagen und diese 

Regelung als „Bürokratiemonster“ kritisieren. Außerdem fordert der Ver-

band eine Lockerung bzw. Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes 

(DEHOGA 2017a). Die Gewerkschaft NGG ist strikt dagegen und ver-

weist darauf, dass die Tarifverträge bereits ein hohes Maß an Flexibilität 

im Tages- und Wochenverlauf ermöglichen. 

Trotz aller Befürchtungen und Klagen sind im Gastgewerbe nach Ein-

führung des Mindestlohns weder die Umsätze noch die Zahl der Be-

schäftigten eingebrochen. Vielmehr stiegen die Umsätze im Jahr 2015 

auf 83,6 Milliarden Euro, was gegenüber dem Vorjahr (77,4 Milliarden 

Euro) einer Zunahme um gut 8 Prozent entsprach. Auch die geleisteten 

Arbeitsstunden im Gastgewerbe haben stetig zugenommen – von 

1,508 Millionen im Jahr 2013 auf 1,594 Millionen im Jahr 2016 (Deut-

scher Bundestag 2017c). Die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung ist im Jahr der Mindestlohneinführung um 5,9 Prozent sogar be-

sonders deutlich gestiegen, während die Zunahme der Minijobs 2015 mit 

nur 1 Prozent wesentlich geringer war als in anderen Jahren. Im Jahr 

2016 lag die Beschäftigungszunahme in allen Beschäftigtengruppen 

hingegen wieder ähnlich hoch. 

 

 

5. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
 

Für die Kontrolle der Einhaltung der Mindestlöhne in Deutschland ist die 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zuständig, die in ihrer jetzigen 

Form seit 2004 besteht. Grundlage der Prüftätigkeit bildet das Gesetz 

zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 

(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz – SchwarzArbG) aus dem Jahr 

2004, mit dem Fokus auf der Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher 

Bestimmungen. Die FKS verfolgt einen ganzheitlichen Prüfansatz, was 

bedeutet, dass bei jeder Kontrolle alle relevanten Prüffelder bearbeitet 

werden, die sich aus dem SchwarzArbG ergeben. Dazu gehört u. a. die 
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Überprüfung der Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach dem Mindest-

lohngesetz (MiLoG), dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und 

dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). 

Das strategische Vorgehen der FKS ist ein Mix aus präventiven und 

reaktiven Maßnahmen. Als präventiv ist die risikoorientierte Auswahl der 

zu prüfenden Betriebe einzustufen. Dabei fokussiert sich die FKS vor al-

lem auf Branchen, die als besonders anfällig für Verstöße gelten und 

deshalb in § 2a SchwarzArbG benannt sind. Dazu zählen u. a. die drei 

Branchen, auf die sich unsere Untersuchung konzentriert hat. Für die 

FKS gilt die Vorgabe, dass mindestens 70 Prozent der Kontrollen in den 

besonders gefährdeten Branchen erfolgen sollen (Zoll 2018a). Daneben 

fließen aber auch Hinweise, Erfahrungen sowie regionale Besonderhei-

ten in die Prüfauswahl mit ein. Des Weiteren gibt es in verschiedenen 

Branchen sogenannte Aktionsbündnisse gegen Schwarzarbeit und ille-

gale Beschäftigung, in denen sich die Kontrollbehörden, die zuständigen 

Bundesministerien sowie die Tarifpartner über besonders anfällige 

Schwarzarbeitsbereiche austauschen. Allerdings wird der Austausch 

aus Sicht der Tarifpartner als sehr einseitig wahrgenommen. Der Zoll 

nimmt Hinweise auf Verstöße und Umgehungen auf, gibt aber keine de-

taillierten Rückmeldungen über die Kontrollergebnisse, was mit daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen begründet wird. 

Als reaktives Handeln zählt vor allem das Reagieren auf eingehende 

Hinweise, was bei der Auswahl der zu prüfenden Betriebe stärker über-

wiegt als die anlasslose Kontrolle. Zudem wird eine gezielte Pressear-

beit betrieben, um vor allem erfolgreich durchgeführte Schwerpunktkon-

trollen öffentlich sichtbar zu machen. Zudem veröffentlicht der Zoll jedes 

Jahr eine Bilanz mit Angaben über die Zahl der durchgeführten Kontrol-

len und festgelegte Strafen und Bußgelder. Allerdings fehlt dem Zoll eine 

Erfolgsstatistik, wie viele der Strafen tatsächlich vollstreckt und wie viele 

betrügerische Unternehmen erfolgreich vom Markt genommen wurden. 

Dies dämpft erheblich die abschreckende Wirkung der Kontrollen. 

Die FKS wird bei ihrer Tätigkeit von verschiedenen sogenannten Zu-

sammenarbeitsbehörden unterstützt, die in § 2 Absatz 2 SchwarzArbG 

benannt sind. Wichtige Kooperationen hinsichtlich der Mindestlohnkon-

trollen und der Berechnung von Schadenssummen bestehen vor allem 

mit den Finanzbehörden, der Deutschen Rentenversicherung und der 

SOKA-BAU. Allerdings ist die Zusammenarbeit einzig darauf ausgelegt, 

die eigenen fälligen Steuern und Sozialabgaben einklagen zu können. 

Eine Unterstützung der Beschäftigten, damit diese ihre ausstehenden 

Löhne einfordern können, findet nicht statt. Einzig die Gewerkschaften 

bieten hier Hilfestellungen an. 
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Im Vorfeld der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns wurde der 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit ein zusätzlicher Personalbedarf von 

1.600 Stellen bewilligt, die überwiegend durch die eigene Ausbildung 

aufgebaut werden sollten (BMF 2014). Die ersten Stellen sollten nach 

erfolgter Ausbildung ab dem Jahr 2017 bis 2022 besetzt werden.1 Trotz 

einer zwischenzeitlichen Abordnung von Nachwuchskräften der FKS für 

die Bearbeitung von Asylanträgen an das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) erhielt die FKS durch eine verwaltungsinterne Priori-

sierung zwischen 2015 und 2017 einen Zuwachs von 977 Nachwuchs-

kräften (Deutscher Bundestag 2018). Für 2018 und 2019 ist jeweils eine 

weitere Aufstockung von 320 Nachwuchskräften vorgesehen, so dass 

die geplante Personalzuführung von zusätzlichen 1.600 Planstellen vo-

raussichtlich bereits 2019 abgeschlossen sein wird. Die Zahl der Plan-

stellen und tatsächlich besetzten Stellen zeigt Tabelle 4. 

 

Tabelle 4: Planstellen und besetzte Stellen bei der FKS, 2015–2018 

 

Haushaltsjahr Planstellen 

Besetzte Stellen 

(Stammbesetzung in 

Arbeitskräften in 

operativen FKS-

Einheiten) 

2015 6.865 5.955,00 

2016 6.865 6.066,90 

2017 7.211 6.268,48 

2018 7.211* 6.452,05 
 

* Angaben zu 2017 unverändert, da der Haushalt 2018 zum Zeitpunkt 

der Veröffentlichung der Quelle noch nicht in Kraft getreten war. 

Quelle: Deutscher Bundestag 2018 

 

Seit Bestehen der FKS unterliegt die Zahl der Kontrollen erheblichen 

Schwankungen (vgl. Abbildung 2). Insbesondere im Jahr 2015 verringer-

ten sich die Arbeitgeberkontrollen deutlich um rund ein Drittel im Ver-

gleich zum Vorjahr. Erst im Jahr 2017 erhöhte sich die Zahl der Kontrol-

len wieder. Hintergrund der verringerten Zahl der Kontrollen in den Jah-

ren 2015 und 2016 ist die Einführung des Prinzips „Qualität vor Quanti-

tät“. Damit soll der Fokus stärker auf organisierte Formen der Schwarz-

arbeit gelegt werden, indem u. a. die Geschäftsunterlagen intensiver 

überprüft werden. Dagegen gibt es keine Änderungen beim risikoorien-

                                                 
1 Davon 734 Stellen im gehobenen Dienst und 866 Stellen im mittleren Dienst (BMF 

2014). 
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tierten Ansatz, so dass auch kleinere Betriebe weiterhin kontrolliert wer-

den. Zudem wird argumentiert, dass die Prüfungen der Mindestlöhne ei-

nen umfangreichen Mehraufwand bedeuten, weshalb in der Summe we-

niger Prüfungen durchgeführt werden könnten (BMF 2017). 

Ein weiterer Grund für die rückläufige Zahl von Kontrollen war, dass 

mit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns für die erste Jahreshälfte 

2015 offiziell der Grundsatz „Aufklärung geht vor Ahndung“ galt. Damit 

verbunden wollte die FKS verstärkt eine intensive Aufklärungsarbeit ge-

genüber Arbeitgebern leisten, die durch Verstöße gegen das Mindest-

lohngesetz auffallen, anstatt direkt Bußgelder zu verhängen oder Straf-

verfahren einzuleiten (Zoll 2015). Insbesondere von den Gewerkschaf-

ten wird kritisiert, dass die Kontrollzahlen zu niedrig und auch die perso-

nellen Kapazitäten zu gering sind, um Verstöße gegen Mindestarbeits-

bedingungen aufzudecken und wirksam zu unterbinden. Aus diesem 

Grund fordert der DGB eine Aufstockung der FKS auf 10.000 Stellen 

(DGB 2017a). 

 

Abbildung 2: Arbeitgeberkontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 

2004–2017 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Zoll 2018b 

 

Bei der Durchführung der Kontrollen stößt die FKS immer wieder auf 

Probleme, die eine Aufdeckung von Verstößen erschweren. Eine zentra-

le Hürde stellt die Einsicht in die Unterlagen zur Arbeitszeit dar, weil die-

se oftmals nicht im Betrieb, sondern bei Steuerberatungen aufbewahrt 
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werden. Aber selbst wenn Arbeitszeitaufzeichnungen vorliegen, lassen 

sich in der Regel keine Verstöße erkennen. Ein Vertreter der FKS sagte 

dazu im Interview: „In den offiziellen Dokumenten werden meistens Ar-

beitsstunden weggelassen, damit man auf 8,50 Euro kommt.“ Zudem 

seien die Regelungen durch das MiLoG einerseits und die unterschiedli-

chen Branchenmindestlöhne nach dem AEntG zu unübersichtlich, was 

die Prüfungen erschwere. Nicht zuletzt fallen Betroffene immer wieder 

als Zeug_innen aus, weil sie vom Arbeitgeber eingeschüchtert werden 

oder aus Angst um ihren Arbeitsplatz keine Auskünfte geben. 

In den vergangenen Jahren fand der Großteil der durchgeführten 

Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Baugewerbe statt (vgl. 

Tabelle 5). Seit 2014 wurde die Zahl der kontrollierten Baubetriebe je-

doch drastisch reduziert. Gleichzeitig hat sich allerdings der Gesamtbe-

trag an festgesetzten Geldbußen wegen Nichtgewährung des Mindest-

lohns zwischen 2014 und 2017 verdreifacht. Auch in der Fleischwirt-

schaft und im Gastgewerbe lassen sich Steigerungen bei den Geldstra-

fen erkennen. Es ist zu vermuten, dass dies auf den veränderten 

Prüfansatz zurückzuführen ist. Allerdings ist nicht bekannt, wie viele 

Strafen tatsächlich vollstreckt bzw. gezahlt werden. Von Seiten der FKS 

und der Deutschen Rentenversicherung wird kritisiert, dass betroffene 

Unternehmen, die gegen Bußgeldbescheide vor Gericht gehen, oftmals 

eine Absenkung der Bußgelder erreichen, weil die Richter_innen die 

Höhe für unverhältnismäßig ansehen. Die verhängten Strafen entfalten 

so keine abschreckende Wirkung. 
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Tabelle 5: Kontrollen, Ermittlungen und Strafen im Baugewerbe, 

Gastgewerbe und der Fleischwirtschaft 

 

 Baugewerbe Fleischgewerbe Gastgewerbe 

 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Prüfung von 

Arbeitgebern 
30.729 14.005 578 233 – 8.179 

Ermittlungsver-

fahren Mindest-

lohn 

1.756 1.401 9 26 – 871 

Geldbußen 

Mindestlohn (in 

Mio. €) 

– 30,67 – 0,35 – 6,49 

abgeschlosse-

ne Ermittlungs-

verfahren 

4.257 4.558 67 67 2.415 2.579 

Geldstrafen (in 

Mio. €) 
1,98 2,81 0,06 0,08 0,91 0,94 

Freiheitsstrafen 

(in Jahren) 
315,3 343 5,6 7,6 74,1 50,3 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Deutscher Bundestag 2016, 

2017a, 2018 

 

 

6. Art und Verbreitung von 
Mindestlohnunterschreitungen in 
Deutschland 
 

In unseren Interviews mit Expertinnen und Experten wurde nahezu ein-

hellig davon ausgegangen, dass der gesetzliche Mindestlohn bzw. die 

Branchenmindestlöhne „auf dem Papier“ i. d. R. eingehalten würden – 

es gebe kaum noch Lohnabrechnungen mit offenkundiger Unterschrei-

tung des Mindestlohns. Gleichzeitig wurden jedoch diverse andere Ein-

fallstore für Unterschreitungen genannt (vgl. auch Bundesministerium 

der Finanzen 2017). An erster Stelle angeführt wurden diesbezüglich 

unzutreffende Angaben zur geleisteten Arbeitszeit und unbezahlte 

Mehrarbeit (Überstunden sowie nicht vergütete Vor- und Nacharbeiten). 

Als weitere Einfallstore für Verstöße gegen den Mindestlohnanspruch 

wurden Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Scheinselbständigkeit 

angeführt. Insbesondere in der Fleischwirtschaft wurde zudem auch von 
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unberechtigten Abzügen vom Lohn für „Schlechtarbeit“, Werkzeuge, Ar-

beitskleidung, Kost und Logis berichtet (Weinkopf/Hüttenhoff 2017). 

Branchenübergreifend wurde darauf verwiesen, dass auch durch fal-

sche Einstufungen (z. B. Bezahlung als Hilfskraft statt als Fachkraft) 

Mindestlöhne umgangen würden. Dies betrifft insbesondere die Bauwirt-

schaft, wo in mehreren Sparten höhere Mindestlohnsätze für qualifizierte 

Beschäftigte gelten. Insbesondere, aber nicht nur bei Minijobs werden 

häufig auch Entgeltansprüche für Urlaubs-, Krankheits- und Feiertage 

nicht oder nicht vollständig gezahlt (Fischer et al. 2015; Bosch/Weinkopf 

2017). 

Da unsere Studie qualitativ angelegt war, können wir auf Basis der 

Aussagen von Expert_innen in den Interviews keine Aussagen darüber 

treffen, wie verbreitet Mindestlohnverstöße in der Praxis tatsächlich sind. 

Dass solche Umgehungen und Unterentlohnungen keine Seltenheit 

sind, legen jedoch statistische Auswertungen auf der Basis des Sozio-

ökonomischen Panels (SOEP) nahe, die für die Jahre 2015 (Kali-

na/Weinkopf 2017) und 2016 noch auf eine hohe Zahl von Beschäftigten 

kommen, die weniger als 8,50 Euro pro Stunde verdienten. Eine Studie 

des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) beziffert die Zahl 

der Betroffenen im Jahr 2016 auf zwischen 1,8 und 2,6 Millionen – je 

nachdem, ob für die Berechnung der Stundenlöhne die Angaben der Be-

fragten zu ihrer vertraglichen oder zur tatsächlich geleisteten Arbeitszeit 

zugrunde gelegt wird (Burauel et al. 2017). Eine weitere Studie des WSI 

auf der Basis der Angaben zur vertraglichen Arbeitszeit und den im 

Vormonat geleisteten Überstunden im SOEP zum Ergebnis, dass im 

Jahr 2016 noch ca. 8 Prozent der Beschäftigten den Mindestlohn nicht 

erhielten, obwohl sie einen Anspruch darauf gehabt hätten. In absoluten 

Zahlen entspricht dies 2,2 Millionen abhängig Beschäftigten (Pusch 

2018). Auf Basis der Verdiensterhebung 2016 kommt das Statistische 

Bundesamt (2017c) demgegenüber auf eine deutlich geringere Zahl von 

rund 750.000 Beschäftigten mit Stundenlöhnen unterhalb des gesetzli-

chen Mindestlohns von 8,50 Euro im Jahr 2016.2 

Problematisch erscheint das hohe Ausmaß von Mindestlohnunter-

schreitungen nicht zuletzt auch bezogen auf das künftige Verhalten der 

Unternehmen. Aus der Evaluation der Branchenmindestlöhne im Jahr 

2012 wie auch aus weiteren internationalen Studien ist bekannt, dass 

Unternehmen den Mindestlohn als selbstverständlich geltendes Recht 

akzeptieren, wenn sie sich darauf verlassen können, dass auch die 

Konkurrenz den Mindestlohn einhält (Bosch/Weinkopf 2014, S. 37). 

                                                 
2 Zur Diskussion der möglichen Ursachen und Hintergründe der unterschiedlichen An-

gaben zum Umfang der Mindestlohnunterschreitungen vgl. ausführlicher z.B. Kali-

na/Weinkopf 2017. 
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Wenn der Mindestlohn systematisch unterlaufen wird, werden auch „gu-

te“ Unternehmen zur Nachahmung gezwungen, wenn sie sich im Markt 

behaupten wollen. 

Presseberichte wie auch die erwähnten Studien, die auf erhebliche 

Lücken bei der Einhaltung und Durchsetzung von Mindestlöhnen hin-

deuten, haben die bereits zuvor von verschiedenen Seiten geäußerte 

Kritik an den personellen Kapazitäten zur Kontrolle und Durchsetzung 

von Mindestlöhnen in Deutschland weiter angeheizt. Im Zentrum der Kri-

tik stehen dabei vor allem die unzureichenden personellen Kapazitäten 

der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und die vergleichsweise geringe Zahl 

der durchgeführten Kontrollen von Betrieben insbesondere in den Jah-

ren 2015 und 2016 (vgl. z. B. DGB 2017a). Kaum thematisiert wird in der 

deutschen Debatte hingegen bislang, dass die internationale Forschung 

zahlreiche Hinweise auf weitere Ansatzpunkte zur verbesserten Kontrol-

le und Einhaltung von Mindestlöhnen liefert (vgl. Abschnitt 3). Im Fol-

genden gehen wir auf einige aus unserer Sicht zentrale Punkte ein. 

 

 

7. Ansatzpunkte zur Verbesserung  
der Einhaltung von Mindestlöhnen in 
Deutschland 
 

Für eine wirkungsvolle Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns bedarf 

es ausreichender personeller Kapazitäten für Kontrollen sowie abschre-

ckender Strafen bei Verstößen. Beides erscheint in Deutschland noch 

ausbaufähig. Das Strafmaß bei gravierenden Verstößen ist zwar im Ver-

gleich zu anderen Ländern mit bis zu 500.000 Euro in Deutschland be-

achtlich hoch, wird aber offenbar selten ausgeschöpft bzw. in Gerichts-

verfahren mitunter deutlich reduziert. In diesem Kontext wird von vielen 

Expert_innen gefordert, Schwerpunktstaatsanwaltschaften einzurichten, 

die sich auf bestimmte Tatbestände spezialisieren, Expertise aufbauen 

und auch überregional agieren können sollten. Dies ziele u. a. darauf ab 

zu verhindern, dass ortsansässigen Unternehmen auf Druck der Stadt-

verwaltung oder kommunalen Akteuren Strafgelder erlassen würden, um 

die kommunale Wirtschaftskraft nicht zu beschädigen oder die wirt-

schaftliche Lage einzelner ortsansässiger Unternehmen nicht zu beein-

trächtigen. 

Die eigentlich vorbildliche Regelung der Generalunternehmerhaftung 

im Baugewerbe in Deutschland ist in der gerichtlichen Praxis bislang ein 

eher stumpfes Schwert, das noch geschärft werden und in der Praxis 

häufiger zum Einsatz kommen müsste. Problematisch sind hier nicht zu-

letzt Transparenz- und Beweisprobleme, da die Auftraggeberkette für 
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Mindestlohnberechtigte vielfach undurchsichtig ist und der der Zugriff auf 

Arbeitszeitaufzeichnungen nicht immer gegeben ist. 

Sinnvoll könnte darüber hinaus sein, die Zahl der zulässigen Subun-

ternehmen zu beschränken. So regelt etwa das spanische Nachunter-

nehmergesetz, dass eine Kettenvergabe im Baugewerbe auf höchstens 

vier Nachunternehmer beschränkt wird. Darüber hinaus ist der General-

unternehmer zur Führung eines Subunternehmerbuches verpflichtet, 

das jederzeit der Arbeitsinspektion zugänglich sein muss. Ein ebenfalls 

vielversprechender Ansatz wird in Österreich verfolgt, wo die Unterneh-

men gemäß § 123 Abs. 2 Z 2 BVergG (Bundesvergabegesetz) bei Bau-

projekten im Auftrag öffentlicher Stellen verpflichtet sind, bereits bei der 

Abgabe ihrer Angebote alle zur Durchführung der Baumaßnahme vor-

gesehenen Subunternehmen mit den zu erbringenden Leistungen na-

mentlich zu benennen. In der Schweiz sind die mit Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmervertreter_innen paritätisch besetzten Kontrollkommissionen 

sogar befugt, Bauunternehmen nach festgestellten gravierenden Ver-

stößen für ein Jahr von der Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen 

für Bauprojekte auszuschließen (Lutz 2018). 

Ergänzend sollten die Kontrollbehörden ihre strategische Vorge-

hensweise stärker auch auf die Spitzen der Auftragsketten fokussieren. 

Studien haben gezeigt, dass eine systematische Verhaltensänderung 

der Unternehmen, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, ei-

nen positiven Effekt auf die gesamte Subunternehmerkette ausüben 

kann (Weil 2010 und 2015). Wenn Unternehmen gezielter als bisher für 

Fehlverhalten der Nachunternehmen zur Verantwortung gezogen wer-

den können, bietet dies Anreize zu einem genaueren Auswahlverfahren, 

um Sanktionen in Zukunft zu vermeiden. 

Gestärkt werden müsste die Einhaltung und Durchsetzung von Min-

destlöhnen in Deutschland auch durch eine engere Kooperation unter-

schiedlicher Akteure und Behörden sowie mehr Datenaustausch und 

Plausibilitätskontrollen. Hier besteht nach Einschätzung der Ex-

pert_innen in unseren Interviews noch erheblicher Bedarf an mehr Aus-

tausch und insbesondere auch an automatisierten Datenabgleichen, wie 

sie im Baugewerbe schon praktiziert werden. Dies betrifft – wie bereits 

angesprochen – z. B. die SOKA-BAU, die die eingehenden monatlichen 

Meldungen der Betriebe z. B. hinsichtlich der Anteile von Hilfs- und 

Fachkräften auf Baustellen automatisch auf Plausibilität prüft. Wenn die 

gemeldete Relation nicht plausibel erscheint, werden von der SOKA-

BAU automatisierte Nachfragen an die Betriebe verschickt. 

Eine andere Maßnahme der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 

ist die Einführung eines so genannten „Weißbuches“ für Bauunterneh-

men, die sich nicht nur an gesetzliche Vorgaben, sondern auch an die 
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Bestimmungen der Sozialkasse Bau Berlin halten. Die Berechtigung, im 

Weißbuch eingetragen zu werden und damit bei der Auftragsvergabe 

bessere Chancen zu haben, ergibt sich aus den Plausibilitätsprüfungen 

der Sozialkasse, wenn keine Verfehlungen festgestellt werden. Auftrag-

geber erhalten damit eine transparente Möglichkeit zur Auswahl von 

„ehrlichen“ Bauunternehmen. Allerdings ist das Weißbuch bislang nur 

ein Pilotprojekt, das sich auf Berlin beschränkt. Dies gilt auch für die so 

genannten „Baustellenläufer_innen“, die zwar von der Berliner Sozial-

kasse, der IG BAU und der Fachgemeinschaft Bau getrennt voneinander 

eingeführt wurden, aber kooperieren. Die Baustellenläufer_innen – es 

handelt sich pro Einrichtung um drei bis sechs ehrenamtlich tätige Per-

sonen – überprüfen Baustellen, führen Gespräche mit Beschäftigten auf 

der Baustelle und dokumentieren Auffälligkeiten, die auf illegale Be-

schäftigung oder sonstige Verstöße hindeuten. 

 

 

8. Fazit und Ausblick 
 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland hat in 

Deutschland erstmals eine verbindliche Lohnuntergrenze gezogen und 

in Niedriglohnbranchen wie der Fleischwirtschaft und dem Gastgewerbe 

zu überdurchschnittlichen Steigerungen der Stundenlöhne geführt. Im 

Bauhauptgewerbe waren aufgrund der bereits im Jahr 1997 eingeführ-

ten branchenbezogenen Mindestlöhne, die deutlich über dem gesetzli-

chen Mindestlohn von aktuell 8,84 Euro liegen, keine spürbaren Lohnef-

fekte im Zuge der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zu erwar-

ten. 

Die Einschätzungen der Expert_innen in unseren Interviews deuten 

ebenso wie aktuelle Studien zum Ausmaß von Beschäftigten mit Stun-

denlöhnen unterhalb des Mindestlohns darauf hin, dass der Mindestlohn 

noch nicht flächendeckend eingehalten wird. Die korrekte Erfassung der 

Arbeitszeit ist hierbei als besonders kritische Größe anzusehen. Vor die-

sem Hintergrund wäre es aus unserer Sicht fahrlässig, den Forderungen 

nach „Bürokratieabbau“ durch Lockerung des Arbeitszeitgesetzes und 

der der Aufzeichnungspflichten der geleisteten Arbeitszeiten von Be-

schäftigten nachzugeben, wie dies z. B. der DEHOGA (2017a und b) 

vehement fordert. Vielmehr sollten Beschäftigte grundsätzlich die Mög-

lichkeit erhalten, zeitnah die Unterlagen zur Erfassung ihrer Arbeitszei-

ten einzusehen und ggf. Korrekturen einzufordern (Fechner/Kocher 

2018, S. 12). Eine noch weiter reichende Forderung besteht darin, eine 

manipulationssichere Zeiterfassung zu etablieren, indem die erfassten 

Arbeitszeiten an eine Treuhandstelle oder an den Zoll übertragen wer-
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den, so dass eine nachträgliche Änderung seitens der Unternehmen 

nicht möglich ist (Deutscher Gewerkschaftsbund/Justitia et Pax 2017, 

S. 18). 

Um die bislang offenbar noch recht weit verbreiteten Unterschreitun-

gen des gesetzlichen Mindestlohns wirksamer zu unterbinden, wird in 

der Praxis mit guten Argumenten gefordert, die Kontrolldichte in 

Deutschland weiter zu erhöhen. Dabei sollte es nicht nur um mehr staat-

liche Kontrollen gehen, sondern auch um eine engere Kooperation mit 

Branchenakteuren, mehr Plausibilitätsprüfungen und einen verbesserten 

Austausch von Daten und Informationen zwischen Behörden und Akteu-

ren wie etwa in der Schweizer Bauwirtschaft (Lutz 2018). 

Eine zentrale Herausforderung besteht nach unserer Einschätzung 

darüber hinaus darin, Beschäftigte bei der Durchsetzung ihrer Ansprü-

che auf korrekte Bezahlung effektiver zu unterstützen. Dies gilt für ein-

heimische Beschäftigte ebenso wie für entsandte Arbeitskräfte aus an-

deren Ländern und Beschäftigte von Werkvertragsunternehmen, die be-

sonders häufig von Verstößen und Unterzahlungen betroffen sind. Ein-

schlägige Beratungsstellen wie z. B. „Faire Mobilität“ leisten einen wich-

tigen Beitrag, um Betroffene zu informieren und zu beraten und sie auch 

bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu unterstützen. Diese Kapazitä-

ten müssten mindestens verstetigt bzw. sogar ausgebaut werden. 

Darüber hinaus erscheint es unbefriedigend, dass bei festgestellten 

Mindestlohnverstößen nur die arbeitgeberseitigen Sozialversicherungs-

beiträge von der Deutschen Rentenversicherung nacherhoben bzw. ein-

geklagt werden, nicht aber die den Beschäftigten vorenthaltenen Lohn-

anteile und Sozialversicherungsbeiträge. Einige Nachbarstaaten sind 

hier wesentlich weiter. In Frankreich und Spanien können die Arbeitsin-

spektionen auch direkte Anordnungen gegenüber Betrieben zur Erfül-

lung solcher Arbeitgeberpflichten treffen, ohne die Beschäftigten auf den 

privaten Rechtsweg verweisen zu müssen. In Polen berat die staatliche 

Arbeitsinspektion Beschäftigte über ihre Rechte und nimmt Beschwer-

den entgegen, denen sie selbst nachgeht (Deutscher Gewerkschafts-

bund/Justitia et Pax 2017, S. 10). 

Nicht zuletzt stellt sich auch die grundsätzliche Frage, ob die Einhal-

tung von Mindestlöhnen und weiteren Arbeitnehmerrechten in bestimm-

ten besonders prekären Beschäftigungsformen wie Entsendungen, 

Werkvertragskonstellationen oder Minijobs überhaupt wirksam durchge-

setzt werden kann. Hieran bestehen aus unserer Sicht berechtigte Zwei-

fel. Dies könnte dafür sprechen, solche Beschäftigungsformen gänzlich 

zu unterbinden oder stärker einzuschränken. 
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Rechtswissenschaftliche Studien 
 

 

Eva Kocher 

Heiner Fechner 

 

Die Befragungen der Expert_innen wurden durch rechtswissenschaftli-

che Studien mit vorbereitet und begleitet. Dabei wurden insbesondere 

Fragen der Auslegung des Mindestlohngesetzes rechtswissenschaftlich 

aufbereitet und rechtsdogmatische „Graubereiche“ identifiziert. Mit Hilfe 

der Interview-Ergebnisse haben wir anschließend Lücken des Gesetzes 

im Hinblick auf Geltung und Durchsetzung benannt sowie Möglichkeiten 

der strategischen Nutzung und des Ausbaus rechtlicher Kontroll- und 

Durchsetzungsinstrumente auf einer rechtlichen Ebene untersucht. 

In der rechtswissenschaftlichen Analyse der Mindestlohngesetzge-

bung vor dem Hintergrund der empirischen Befunde des Projektes konn-

ten einige Schwächen des Gesetzes herausgearbeitet und Reformvor-

schläge entwickelt werden. Sie betreffen u. a. die Anrechenbarkeit von 

Leistungen auf den zu zahlenden Mindestlohn, die Stärkung der Unab-

dingbarkeit des Mindestlohns und den Ausbau der Bürgenhaftung. Dar-

über hinaus wurde hinsichtlich der rechtspolitischen Frage des „En-

forcement“ des Mindestlohngesetzes die Möglichkeit der Einführung ei-

nes Verbandsklagerechts der Gewerkschaften untersucht. 

 

 

1. Anrechenbarkeit von Leistungen 
 

In den Interviews (siehe erster Teil der Studie) wurde wiederholt das 

Problem der Unklarheit und Unverständlichkeit der Anrechenbarkeit von 

Zahlungen auf den Mindestlohn angesprochen. In der internationalen 

Forschung zu Mindestarbeitsbedingungen wird übereinstimmend die 

große Bedeutung von Klarheit und Transparenz der Regelungen für de-

ren Wirksamkeit betont. Denn nur so kann Unsicherheit und Streit über 

die seitens der Arbeitgeber zu beachtenden Basisregelungen des Ar-

beitsverhältnisses verhindert werden. Transparenz bedeutet, dass für 

Arbeitgeber wie Arbeitnehmer_innen gleichermaßen eindeutig erkenn-

bar ist, wie der Mindestlohn berechnet wird und welche Arbeitgeberleis-

tungen ggf. darauf anzurechnen sind (Bosch/Weinkopf/Kalina 2009). 

Auch der EuGH wies in einer Entscheidung vom Februar 2015 darauf 

hin, dass im Hinblick auf die unionsweit einheitliche Auslegung Rege-

lungen über Mindestlöhne stets darauf zu prüfen seien, ob sie auch den 

Anforderungen an die Transparenz entsprächen, was insbesondere be-
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deute, dass sie zugänglich und klar sein müssten (EuGH 12.2.2015, Az. 

C-396/13 (Sähköalojen ammattiliitto), Rn. 44). 

Legt man diesen Maßstab zugrunde, hat sich die Bestimmung in § 1 

Abs. 1 MiLoG („Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Mindestlohns“) 

als unglücklich erwiesen. Denn die ausgesprochen knappe Regelung 

enthält keine Klarstellung in Bezug auf die Anrechenbarkeit von Leistun-

gen. Für die Auslegung der Norm gab es daher von Beginn an stark ab-

weichende Thesen. Zwischen vollständiger Anrechenbarkeit sämtlicher 

und Ausschluss jeglicher Anrechenbarkeit von Zulagen und Sonderzah-

lungen wurde im öffentlichen und, mit Einschränkungen, auch im 

rechtswissenschaftlichen Diskurs nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 

divergierenden Auffassungen von Bundesregierung und Bundesrat prak-

tisch alles vertreten. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu (seit der Ent-

scheidung vom 25. Mai 2016, Az. 5 AZR 135/16) eine Rechtsprechung 

entwickelt, die vielen der nicht zuletzt vom Gesetzgeber geweckten Er-

wartungen der Praxis widerspricht und damit Transparenzprobleme auf-

wirft, obwohl sie gerade Transparenz sicherstellen soll (ausführlich hier-

zu Fechner/Kocher 2018, S. 125 ff.). 

Die Kritik des Bundesarbeitsgerichts, der gesetzlichen Regelung in 

§ 1 Abs. 1 MiLoG fehle es an Klarstellung der Kriterien für die Anre-

chenbarkeit von Leistungen (BAG vom 21.12.2016, BAGE 157, 356, Rn. 

21), ist zutreffend. Dem Gesetzeswortlaut ist nicht zu entnehmen, wie 

mit leistungsabhängiger Bezahlung (Akkord-, Stücklohn; belastungs- 

und leistungsabhängige Zulagen usw.) zu verfahren ist. Allerdings ist 

dem Mindestlohngesetz explizit auch nicht zu entnehmen, dass vermö-

genswirksame Leistungen, Nachtzuschläge oder Urlaubsgeld nicht an-

rechenbar sind. 

Die gesetzliche Regelung genügt dem Transparenzkriterium des 

EuGH allenfalls unzureichend. Daher bedarf es einer Überarbeitung, die 

die ursprünglichen Vorstellungen des Gesetzgebers aufgreift. Die An-

nahme des Gesetzgebers, dass vor dem Hintergrund älterer Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs kein Bedürfnis für eine detaillier-

tere Regelung bestehe, hat sich nicht bewahrheitet. 

Sinnvoll erscheint es hier, den Begriff der „Normalleistung“ aufzugrei-

fen, um klarzustellen, dass Leistungen des Arbeitgebers für Gegenleis-

tungen, die in qualitativer oder quantitativer Hinsicht über das vertraglich 

geschuldete Mindestmaß hinausgehen, nicht auf den Mindestlohn anre-

chenbar sind (vgl. BAGE 157, 356, Rn. 21; ausführlich: Fechner/Kocher 

2018, 126 ff.). 
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2. Stärkung der Unabdingbarkeit (§ 3 MiLoG) 
 

Im Rahmen der Interviews wurde immer wieder das Problem angespro-

chen, dass Arbeitnehmer_innen im laufenden Arbeitsverhältnis nur aus-

nahmsweise vor dem Arbeitsgericht klagen, weil Klagen gerade bei klei-

neren Arbeitgebern häufig nicht nur karriereschädlich sind, sondern viel-

fach sogar zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen. Für margi-

nalisierte Arbeitnehmergruppen stellt sich dieses Problem in potenzierter 

Form, da sie typischerweise leichter ersetzbar sind als Spezialist_innen, 

und daher das Arbeitsverhältnis noch stärker gefährdet ist. Diese Aus-

sagen entsprechen gängigen Annahmen der rechtssoziologischen For-

schung (Kocher 2009). 

Forderungen wegen Mindestlohnverstößen werden in diesen Fällen 

typischerweise erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erho-

ben – was für Arbeitgeber die latente Gefahr mit sich bringt, dass nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses Ansprüche noch innerhalb der 

Verjährungsfrist von drei Jahren geltend gemacht werden können. Um 

dies zu vermeiden, werden in Individualverträgen wie Tarifverträgen viel-

fach Ausschlussfristen bzw. Verfallklauseln vereinbart. Danach müssen 

Ansprüche innerhalb eines deutlich unter der gesetzlichen Verjährungs-

frist liegenden Zeitraums außergerichtlich und/oder gerichtlich geltend 

gemacht werden. Typisch sind hier Zeiträume zwischen drei und sechs 

Monaten (ausführlich zu Ausschlussfristen: Preis/Ulber 2014). 

Solche Klauseln können Mindestlohnansprüche aber nach ganz ein-

helliger Meinung nicht erfassen. Denn nach § 3 MiLoG sind Vereinba-

rungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine 

Geltendmachung beschränken oder ausschließen, unwirksam. Für nicht 

gezahlte Mindestlohnansprüche gilt die gesetzliche Regelverjährungs-

frist von drei Jahren gemäß § 195 BGB (vgl. BAG vom 24.8.2016, Az. 5 

AZR 703/15 zum AEntG sowie LAG Hamburg vom 20.2.2018, Az. 4 Sa 

69/17 zur Rechtslage beim MiLoG). 

Ein Sonderproblem stellen in diesem Fall Ausschlussfristen in Bran-

chenmindestlöhnen nach dem AEntG dar. In den Fällen eines Bran-

chenmindestlohns gilt die wesentlich schwächere Regelung des § 9 A-

EntG (beim Pflegemindestlohn iVm. § 13 AEntG). Demnach können Ta-

rifverträge über einen Branchenmindestlohn Ausschlussfristen vorsehen, 

die bis zu sechs Monate kurz sein können – und damit die Durchsetz-

barkeit der Branchenmindestlöhne ganz erheblich abschwächen. Eine 

solche Verfallklausel von sechs Monaten sah beispielsweise § 3 des auf 

§ 7 Abs. 1, 2 AEntG beruhenden Mindestlohntarifvertrags für die 

Fleischindustrie vor. 
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Es ist jedoch kein Grund erkennbar, warum im Hinblick auf Mindest-

löhne nach dem Mindestlohngesetz Ausschlussfristen unanwendbar 

sein sollen, bei Branchenmindestlöhnen hingegen anwendbar. Denn 

Branchenmindestlöhne unterliegen keiner stärkeren Durchsetzungskon-

trolle als der allgemeine Mindestlohn. Wünschenswert wäre es daher, 

die Regelung des § 3 MiLoG auszuweiten und auf § 9 AEntG zu über-

tragen oder zumindest gesetzlich zu regeln, dass der gesetzliche Min-

destlohn auch bei Branchenmindestlöhnen das iSd. § 3 MiLoG unab-

dingbare Minimum darstellt (Fechner/Kocher 2018). 

Um die in § 3 MiLoG garantierte Unabdingbarkeit des Mindestlohns in 

praktischer Hinsicht zu stärken, sollte darüber hinaus über weitere Maß-

nahmen nachgedacht werden. Förderlich wäre die Ausweitung der Auf-

bewahrungspflicht gem. § 17 Abs. 1 MiLoG auf den Zeitraum der ge-

setzlichen Regelverjährung (Fechner/Kocher 2018). 

Ein weitgehender sinnvoller Ansatz im Zusammenhang mit der für 

Beweiszwecke wesentlichen Arbeitszeiterfassung wäre die Ausweitung 

der Arbeitszeiterfassungspflicht (Beginn, Ende, Dauer) auf alle Mitarbei-

ter_innen bis zu Entgeltgrenze nach der MiLoDokV. Jedenfalls in den 

Bereichen des § 2a SchwArbG und gem. § 8 Abs. 1 SGB IV würde die 

Tageserfassung von Arbeitszeiten entsprechend den Regelungen des 

Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirt-

schaft (§ 6 GSA Fleisch) das Fehlerpotential erheblich verringern. Auf-

grund der Tatsache, dass Betriebe mit Betriebsrat weniger gefährdet 

sind und gem. § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG ohnehin weitgehende 

Gestaltungsmöglichkeiten aufweisen, erscheint eine Abweichungsmög-

lichkeit durch Betriebsvereinbarung hier allerdings durchaus sinnvoll 

(Fechner/Kocher 2018). 

Erforderlich erscheint ferner die ausdrückliche Regelung eines ge-

setzlichen Anspruchs auf zeitnahe (z. B. wöchentliche) Aushändigung 

oder, im Fall der elektronischen Arbeitszeiterfassung, Einsehbarkeit von 

Arbeitszeitaufzeichnungen, insbesondere im Fall der Erfassung von An-

wesenheits- und/oder Arbeitszeiten durch Dritte. Sinnvoll erscheint hier 

schließlich auch noch eine ergänzende Regelung eines gesetzlichen 

Auskunftsanspruchs der Arbeitnehmer_innen im Hinblick auf mindest-

lohnbezogene Daten öffentlicher Stellen, die geeignet sind, eigene Min-

destlohnansprüche zu unterstützen – beispielsweise nach Betriebskon-

trollen durch FKS oder Sozialversicherungen (Fechner/Kocher 2018). 

Im Hinblick auf missbräuchliche Nutzung von Barzahlungen, z. B. 

durch erzwungene Unterschriften unter Blankoformulare und fehlerhafte 

Angaben zulasten der Arbeitnehmer_innen ist in diesem Fall auch die 

Abschaffung der Erfüllungswirkung durch Barzahlung und die Einfüh-
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rung einer verpflichtenden bargeldlosen Zahlung sinnvoll (Fech-

ner/Kocher 2018). 

 

 

3. Bürgenhaftung in Auftragsketten 
 

In den Interviews wurde aus Kreisen der befragten Gewerkschaf-

ter_innen und Betriebsräte auch die Bürgenhaftung als Problem be-

nannt. Die in § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AEntG verankerte Bürgenhaftung 

in Auftragsketten lässt sich insbesondere im Zusammenhang mit Unter-

nehmen in der Branchenperipherie sowie betriebsratslosen Unterneh-

men sehen. Unternehmen im Zentrum einer Branche stehen zwar unter 

besonderer Beobachtung im Hinblick auf die eigenen Arbeitsbedingun-

gen und besitzen auch ganz überwiegend Betriebsräte. Sie bedienen 

sich allerdings im Wege des Outsourcing von Aufgaben vielfach Unter-

nehmen der Branchenperipherie, die betriebsratslos sind und deren Ein-

schaltung nicht selten allein der Nutzung von Kostenvorteilen aufgrund 

schlechterer Arbeitsbedingungen dient (Deinert 2014). 

Trotz intensiver streitiger Behandlung in der Literatur ist die Bürgen-

haftung in Auftragsketten gem. § 13 Milog i.V.m. § 14 AEntG in der 

Rechtsprechung noch nicht zum Tragen gekommen. Dennoch kommt 

der Bürgenhaftung praktische Bedeutung zu. Insbesondere in Verbin-

dung mit § 21 Abs. 2 MiLoG sowie in der Bauwirtschaft und der Fleisch-

industrie zusätzlich i.V.m. § 28e Abs. 2 ff. SGB IV sorgt die Bürgenhaf-

tung in offenbar erheblichem Umfang dafür, dass Auftraggeber_innen 

sich aus Gründen der Compliance darum bemühen, eine Zahlung der 

Mindestlöhne in der Auftragskette sicherzustellen (diesen Schluss lässt 

zumindest die umfangreiche Literatur für Arbeitgeberanwält_innen ein-

schließlich entsprechender Handlungsvorschläge zu; vgl. Olt-

manns/Fuhlrott 2015; Insam/Hinrichs/Tacou 2014). Das gilt jedenfalls 

dann, wenn in der Branche regelmäßige Kontrollen auch durch die FKS 

erfolgen. Entsprechend wirkt die Bürgenhaftung eher präventiv und indi-

rekt. Insbesondere durch die Ergänzung der privatrechtlichen durch die 

bußgeldrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Auftraggeberhaf-

tung (§§ 13, 21 Abs. 2 MiLoG; § 28e Abs. 2 ff. SGB IV) ist die Bürgen-

haftung ein probates Mittel, die Ausnutzung der schwächeren Situation 

peripherer Unternehmen zulasten der Arbeitnehmer_innen durch relativ 

stärkere Unternehmen einzudämmen (Fechner/Kocher 2018). 

Die Bürgenhaftung gem. § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AEntG gilt nach um-

strittener, aber überwiegender Auffassung nicht für die öffentliche Hand 

(Fechner 2017a). Wenn man sich vor Augen führt, dass die Bürgenhaf-

tung ohnehin in erster Linie als Kontrollinstrument dient, das den Anreiz 
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für Auftraggeber_innen erhöht, wirksam die Zuverlässigkeit der Subun-

ternehmen und die Einhaltung der Mindestarbeitsbedingungen durch 

diese sicherzustellen, erschließt sich diese Bereichsausnahme für die 

nicht unternehmerisch handelnde öffentliche Hand nicht. Denn gerade 

der Staat als Auftraggeber hat über das von ihm verwaltete Auftragsvo-

lumen eine erhebliche Steuerungswirkung für den Markt. Daher wäre es 

wünschenswert, an dieser Stelle Instrumente wie die Bürgenhaftung 

einzusetzen, die einen Anreiz bieten, dass auch Dienststellen, die Auf-

träge an Privatunternehmen vergeben, in diesem Zusammenhang eine 

Einhaltung der Mindestarbeitsbedingungen im Kontext der Auftrags-

vergabe unterstützen (Fechner/Kocher 2018). 

Vor dem Hintergrund, dass in Auftragsketten, die direkte oder indirek-

te Konsequenz eines Outsourcing sind, oft betriebsratslose Betriebe be-

teiligt sind, stellt sich außerdem die Frage, ob das Risiko in diesen Fall-

gruppen durch neuere Instrumente eingedämmt werden könnte. Zu den-

ken wäre hier beispielsweise an ein Recht zur Bestellung eines Wahl-

vorstands durch den (Gesamt-/Konzern-) Betriebsrat eines in der Auf-

tragskette vorgeschalteten Unternehmens analog der Regelung zu Ge-

samt- und Konzernbetriebsräten in § 17 Abs. 1 BetrVG. Bei dauerhaften 

und längerfristigen Aufträgen im unmittelbaren räumlichen oder sachli-

chen Zusammenhang mit dem Betrieb des Auftraggebers ließe sich 

auch darüber nachdenken, bei Fehlen eines Betriebsrats im Betrieb des 

Subunternehmens Kontrollrechte des Betriebsrats beim Auftraggeber 

einzuräumen (Fechner/Kocher 2018). 

 

 

4. Rechtsdogmatische Diskussion zur 
Verbandsklage 

 

In Bezug auf mögliche Instrumente zur Verbesserung der Rechtsdurch-

setzung im MiLoG schälte sich im Laufe des Projekts als wichtiges Dis-

kussionsthema die Frage heraus, ob das Wettbewerbsrecht als Mittel 

zur Durchsetzung von Mindestlöhnen genutzt werden und ob und in 

welcher Form ein Verbandsklagerecht der Gewerkschaften der Durch-

setzbarkeit von Mindestlöhnen behilflich sein könnte. Das reformierte 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) schien hier ein proba-

ter Anknüpfungspunkt, weil die Lohnhöhe für Unternehmen wettbe-

werbsrelevant ist. Wenn der Mindestlohn systematisch nicht gezahlt 

wird, werden darüber hinaus auch Erwartungen der auf dem Arbeits-

markt aktiven, ggf. andere Arbeitsstellen suchenden Arbeitneh-

mer_innen enttäuscht; diese lässt sich als unlauterer Wettbewerb auf 

dem Nachfragemarkt (Arbeitsmarkt) darstellen. 
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Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass Verstöße gegen das 

MiLoG in aller Regel auch einen Rechtsbruch im Sinne des § 3a UWG 

darstellen. Allerdings fehlt es nach geltendem Recht noch an einer ge-

eigneten Klagebefugnis, diesen Rechtsbruch lauterkeitsrechtlich wirk-

sam zu ahnden. Denn Verbraucherschutzorganisationen werden in der 

Regel nicht befugt sein, entsprechende UWG-Klagen zu erheben. Mit-

bewerber_innen sind regelmäßig nicht in der Lage, Beweis über Mindes-

tentgeltverstöße zu führen, da typischerweise die Mitwirkung der be-

troffenen Mitarbeiter_innen erforderlich ist. § 8 Abs. 3 UWG enthält hier 

eine Lücke in Bezug auf Gewerkschaften. In Anknüpfung an die insbe-

sondere um die Jahrtausendwende intensiv geführte Debatte um ein 

Verbandsklagerecht der Gewerkschaften (Kocher 2002) sollte deshalb in 

§ 8 Abs. 3 UWG eine Art „Verbandsklagerecht light“ für Gewerkschaften 

verankert werden. Sie würde den Gewerkschaften parallel zum Ver-

bandsklagerecht der Verbraucherverbände dort einen Unterlassungs- 

und Beseitigungsanspruch einräumen, wo Rechtspositionen von Arbeit-

nehmer_innen in ihrer Eigenschaft als Marktteilnehmer_innen beein-

trächtigt werden (Fechner/Kocher 2017). 

Zwei während der Projektlaufzeit ergangene Entscheidungen des 

Kammergerichts Berlin (Urteil vom 14.2.2017, Az. 5 U 105/16 ) sowie 

des BGH (Urteil vom 23.6.2016, Az. I ZR 71/15) schränken die Spiel-

räume allerdings rechtspraktisch erheblich ein. Sie bestätigen, dass eine 

weitergehende Reform des Wettbewerbsrechts erforderlich ist. Diese 

könnte, wie in anderen europäischen Staaten (z. B. Österreich, Schweiz) 

üblich, Konkurrent_innen und auch Gewerkschaften bei Verstößen ge-

gen arbeitsrechtliche Schutznormen einen Unterlassungsanspruch zubil-

ligen, wenn der Rechtsverstoß erheblich ist und Kostenvorteile gegen-

über Mitbewerber_innen impliziert – oder ein weitergehendes, allgemei-

nes Verbandsklagerecht der Gewerkschaften (Fechner/Kocher 2017; 

Fechner 2018). 

 

 

5. Rechtspolitische Diskussion zur 
Verbandsklage 

 

Auf einem Workshop mit Jurist_innen aus der Rechtspraxis, der am 6. 

November 2017 in einer Kooperation zwischen dem Projekt und dem 

Hugo-Sinzheimer-Institut durchgeführt wurde, wurden insbesondere 

rechtspolitische Fragen eines „kleinen“ (im UWG verankerten) oder 

„großen“ (weitergehenden, beispielsweise im ArbGG verankerten) Ver-

bandsklagerechts diskutiert. 
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Die Teilnehmer_innen des Workshops waren sich in der Sache dar-

über einig, dass ein wettbewerblicher Schutzzweck immer nur ein zu-

sätzlicher, nicht aber der primäre Zweck von Arbeitnehmerschutzvor-

schriften sein könne. Darüber hinaus wurde gegen die BGH-

Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass es zu kurz gedacht sei, die 

wettbewerblichen Wirkungen von Arbeitsrechtsverstößen nur in der 

Möglichkeit einer günstigeren Preisgestaltung zu sehen; vielmehr könne 

der Wettbewerb auch durch größere Gewinne und Spielräume für Inves-

titionen oder ähnliches beeinflusst werden. 

Diverse Stimmen sahen den Ansatz einer „kleinen Verbandsklage“ 

über das UWG skeptisch. De lege lata stehen hier nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund der BGH_Rechtsprechung die Chancen für eine erfolgrei-

che Intervention nicht gut. Allerdings erschiene im Zusammenhang mit 

der Durchsetzung von Vergabemindestlöhnen oder entsprechenden Ta-

riftreueregelungen auf der Grundlage des geltenden Rechts ein Vorstoß 

möglich – denn hier handelt es sich ja zweifelsohne um Regelungen, die 

unmittelbar „Marktbeziehungen“ im Sinne der UWG-Rechtsprechung re-

geln. 

Vielfach wurde darüber hinaus die Notwendigkeit betont, über die lau-

terkeitsrechtliche Verbandsklage hinaus ein allgemeines Verbandsklage-

recht einzuführen – wie es zuletzt auch der DGB-Beschluss zur Stär-

kung der Tarifbindung vom 28. Februar 2017 (DGB 2017b) fordert. 

Das Verbandsklagerecht ist in mehreren Zusammenhängen derzeit 

ein virulentes Thema, wie z. B. im Kontext der Umsetzung des Daten-

schutzes (Art. 80 EU-DSGVO), des Netzdurchsetzungsgesetzes usw. 

Fraglich ist auch, inwieweit die Diskussion über die Musterfeststellungs-

klage als Anknüpfungspunkt dienen kann, um eine entsprechende ar-

beitsrechtliche Debatte anzustoßen. 

Zur Koalitionsklage (Art. 9 III GG) wurde geschätzt, dass es seit der 

Burda-Entscheidung 1999 (BAG, Urteil vom 20.4.1999, Az. 1 ABR 

72/98) nur sehr wenige Verfahren gegeben habe. Problematisch er-

scheint hier nicht zuletzt, dass im „Standardfall“ Konflikte zwischen Be-

triebsrat und Gewerkschaft um Abweichung vom Tarifvertrag „nach un-

ten“ zu Grunde lägen. 

Auch die Verbandsklagemöglichkeit in § 17 Abs. 2 AGG sei bisher 

kaum genutzt worden; sie wäre vielfach allerdings auch im Kontext von 

Hassbotschaften anwendbar. 

Die Frage der Ausgestaltung einer allgemeinen Verbandsklage wurde 

kontrovers diskutiert – nicht zuletzt auch hinsichtlich der Frage, welche 

Vorteile und potentiellen Gefahren diese mit sich bringen könnte. Disku-

tiert wurde hier zunächst die Abgrenzung zwischen Verbandsklage und 

Individualrechtsschutz. So schälte sich das Erfordernis einer klaren Ab-
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grenzung heraus, damit nicht Arbeitnehmer_innen anstelle des Einzel-

rechtsschutzes zur Durchsetzung individueller Interessen die Verbands-

klage „vorschieben“ könnten. Aufgeworfen wurde auch die Frage, wie 

sich sicherstellen lasse, dass die Verbandsklage ein (gewerkschafts-

)politisches oder taktisches Instrument sein könne und nicht lediglich ei-

ne weitere Rechtsschutzform, die die Funktion des gewerkschaftlichen 

Rechtsschutzes in Frage stellen bzw. als funktionales Äquivalent dazu 

angesehen werden könnte. Eine Antwort darauf könnte es sein, die Ver-

bandsklage vom individuellen Rechtsschutz dadurch klar abzugrenzen, 

dass ein eigener Anspruch der Gewerkschaft geschaffen wird (Unterlas-

sung, Beseitigung), der sich von den Individualansprüchen deutlich un-

terscheidet, dabei allerdings Bindungswirkung für Individualverfahren 

aufweist. Voraussetzung müsste in jedem Fall ein kollektiver Bezug sein. 

Die Ausformulierung müsste aber weit sein, um hinreichend rechtssicher 

zu gewährleisten, dass der Anspruch nicht dadurch ineffektiv wird, dass 

ein Großteil möglicher Klagen aufgrund eines solchen Tatbestands-

merkmals abgewiesen werden könnte (evtl. Anknüpfung an Begriff zu 

§ 87 I Nr. 10 BetrVG, Regelbeispiele; genauer schon Kocher 2002). 

Es bestand Einigkeit darüber, dass nicht zu große Hürden hinsichtlich 

der gewerkschaftlichen Verankerung im Betrieb und der entsprechenden 

Darlegung/Beweisführung aufgestellt werden dürften, wenn das Instru-

ment nutzbar sein solle. Es müsse ausreichen, wenn eine Gewerkschaft 

im Betrieb vertreten sei. 

Zugunsten eines Verbandsklagerechts lassen sich in der öffentlichen 

Debatte viele Argumente anführen wie z. B. die Durchsetzung von Min-

deststandards bei Arbeitnehmerschutzrechten, der Rückbau (oder feh-

lende Ausbau) der Kontrollbehörden oder das Subsidiaritätsprinzip. 

Musterklagen kommen dagegen i. d. R. nur den Kläger_innen, nicht 

aber anderen Mitarbeiter_innen zugute. 

In der innergewerkschaftlichen Debatte könne für ein entsprechend 

ausgestaltetes Verbandsklagerecht angeführt werden, dass es bei-

spielsweise eine Politisierung von innerbetrieblichen Konflikten ermögli-

che und eine Mobilisierung von Mitgliedern im Zusammenhang von 

Rechtskonflikten in Betracht komme. Öffentlich (im Betrieb) diskutierte 

Klagen, die Suche nach Beweismitteln usw. können als Mittel der Mit-

gliedergewinnung genutzt werden; erfolgreich geführte oder öffentlich 

vermittelte Klagen können die Attraktivität einer Gewerkschaft erhöhen. 

Sieht man die Funktion der Verbandsklage deutlich unterschieden 

vom individuellen Rechtsschutz, so wären die Stoßrichtungen der inner-

gewerkschaftlichen und der öffentlich-politischen Debatte gleichgerichtet 

und diese ließen sich konsistent vermitteln: Wahrnehmung der Aufgaben 

von Gewerkschaften aus Art. 9 Abs. 3 GG, d. h. einer Verantwortung für 
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eine gute Gestaltung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen – 

und zwar auch in solchen Bereichen, wo sie (noch) nicht stark durch 

Mitglieder vertreten sind. 

Die Diskussion über die Musterfeststellungsklage könnte zwar als 

Aufhänger für die Debatte dienen; allerdings besteht hier (wie in allen 

Parallelisierungen zu verbraucherschutzrechtlichen Verbandsklagen) die 

Gefahr, eine allgemeine Problematik des Individualrechtsschutzes zu 

thematisieren, und die grundsätzlich anders geartete Rechtsschutzprob-

lematik im Arbeitsrecht (gewerkschaftlicher Rechtsschutz und damit ge-

ringere institutionelle Zugangsbarrieren) nicht ausreichend in den Blick 

zu nehmen. 

Diskutiert wurde ferner, ob und inwieweit sich die SOKA-BAU bzw. 

Sozialkassen allgemein als sinnvolle und starke Instrumente zur Durch-

setzung von Mindestarbeitsbedingungen aktivieren lassen. Wenngleich 

das Modell SOKA-BAU nicht verallgemeinerbar ist, handelt es sich nicht 

nur um ein wichtiges Brancheninstrument zur (indirekten) Durchsetzung 

von Mindestarbeitsbedingungen im Baubereich. 
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Im Working Paper werden die Einhaltung (Compliance) und Durchsetzung (En-

forcement) von gesetzlichen geregelten Mindestarbeitsbedingungen der Beschäftig-

ten am Beispiel des Bauhauptgewerbes, der Fleischwirtschaft sowie des Gastge-

werbes untersucht. Der Fokus wird auf Lohnansprüche von abhängig Beschäftigten 

gerichtet, die sich aus dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz bzw. dem Mindestlohn-

gesetz ergeben. Dabei werden Durchsetzungs- und Kontrollstrategien unterschiedli-

cher Akteure und Institutionen analysiert und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bewertet. 

Darüber hinaus werden Ansatzpunkte aufgezeigt, wie Mindestlohnansprüche effek-

tiver durchgesetzt werden könnten. 
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